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Sehr geehrte Kundin,

sehr geehrter Kunde,

Ihr Interesse an unseren Gothaer-Produkten freut uns sehr.

Die Basis unseres gegenseitigen Vertrages bilden die

• Gothaer Bedingungen für die Versicherung von Kunst & Mobilien (AKMB 2008),

• Klauseln zur Kunst & Mobilien-Versicherung (AKMB 2008)

• sowie gesetzliche Bestimmungen.

Der vereinbarte Versicherungsschutz sowie die dazugehörigen Versicherungsbedingungen sind im Versiche-

rungsschein beschrieben. 

Soweit wir in den Versicherungsunterlagen die männliche Form der Bezeichnung (z. B. Versicherungs-

nehmer, Ehegatte) verwenden, ist dabei auch immer die weibliche Bezeichnung mit gemeint.

Bei allen Fragen zum Produkt steht Ihnen auch Ihr Vermittler gerne zur Verfügung.
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Produktinformationsblatt

Auf den folgenden Seiten geben wir Ihnen einen kurzen Überblick über Ihre Versicherung. Bitte beachten Sie:

Diese Informationen sind nicht abschließend und vollständig. Weitere wichtige Informationen finden sind in

unserem Vorschlag bzw. im Antrag und in den beigefügten Versicherungsbedingungen.

Bei diesem Versicherungsvertrag handelt es sich um unsere Kunst & Mobilien-Versicherung.  

Alle Detailinformationen z.B. zu Art und Wert der versicherten Gegenstände, zum vorhandenen Sicherungs-

niveau, werden - sofern Sie nichts Gegenteiliges wünschen - ausschließlich beim Kunstteam unserer Haupt-

verwaltung in Köln aufbewahrt.

Die Gothaer Allgemeine Versicherung AG ist Mitglied im ART LOSS REGISTER (internationale Datenbank zur

Wiederbeschaffung gestohlener Kunstwerke) und kann - in Abstimmung mit Ihnen - im Falle eines Diebstahls

eine Registrierung veranlassen.

Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist (siehe Versicherungsschein), sind die versicherten Sachen gegen

Zerstörung, Beschädigung oder Abhandenkommen durch ein unvorhersehbares Ereignis versichert.

Der Beitrag für Ihre Kunst & Mobilien-Versicherung richtet sich nach dem Umfang des vereinbarten Versiche-

rungsschutzes und der Versicherungssumme.

Die Höhe des Beitrages einschließlich eines eventuellen Ratenzahlungszuschlags bei unterjähriger Zahl-

weise sowie gesetzliche Steuern können Sie sowohl Ihrem Versicherungsschein entnehmen.

Soweit nichts anderes vereinbart wurde, wird der Beitrag für ein Jahr erhoben. Es können aber auch kürzere

Zeiträume (Ratenzahlung) vereinbart werden. Der Erst- oder Einmalbeitrag ist unverzüglich nach Ablauf von

zwei Wochen nach Zugang des Versicherungsscheins zu zahlen. 

Sowohl die jeweiligen Fälligkeiten als auch den Zeitraum, für den der Beitrag vereinbart wurde, können Sie

dem Versicherungsschein entnehmen.

Damit die Beiträge bezahlbar bleiben, ist die Leistung bei allen Versicherungen begrenzt. Einige Fälle haben

wir daher aus dem Versicherungsschutz herausgenommen (siehe A § 3). Die wichtigsten Ausschlüsse sind:

• Schäden, die Sie absichtlich herbeiführen

• Schäden durch Krieg oder Kernenergie

Anträge auf Versicherungsschutz werden formlos entgegengenommen.

Wir stellen Ihnen alle zur Risikoeinschätzung erforderlichen Fragen, die Sie bitte richtig und vollständig

beantworten.

Danach erhalten sie einen Vertragsentwurf / Angebot in Vertragsform mit allen gesetzlich vorgeschriebenen

Informationen zu diesem Produkt und dies bestätigen Sie uns durch die Annahme / Gegenzeichnung des

Angebots / Vertrages.

Wenn Sie umziehen, geben Sie uns bitte spätestens bei Umzugsbeginn schriftlich Ihre neue Anschrift

bekannt. Darüber hinaus informieren Sie uns bitte unverzüglich schriftlich, wenn weitere Änderungen gegen-

über Ihrer bisherigen Wohnung eingetreten sind; dies gilt insbesondere, wenn sich das Sicherungsniveau

geändert hat.

Beachten  und befolgen Sie alle gesetzlichen, behördlichen und mit uns vereinbarten Sicherheitsvorschrif-

ten.

In der kalten Jahreszeit müssen Sie die Wohnung ausreichend beheizen oder wasserführende Anlagen und

Einrichtungen, die nicht ausreichender Wärme ausgesetzt sind, entleeren und entleert halten.

Versuchen Sie, den Schaden so gering wie möglich zu halten.

Rufen Sie im Falle eines Brandes sofort die Feuerwehr.

Benachrichtigen Sie bei Schäden durch Einbruchdiebstahl, Beraubung, Vandalismus oder Diebstahl unver-

züglich die Polizei, und legen Sie ihr unverzüglich eine Liste der abhanden gekommenen Sachen vor.

Schließen Sie bei Leitungswasserschäden sofort den Haupthahn.

Lassen Sie zugefrorene Rohre, Heizkörper usw. nur durch einen Fachmann auftauen.

Benachrichtigen Sie sofort Ihren persönlichen Betreuer oder melden sie den Schaden telefonisch bzw. per

Fax dem Gothaer Kunstteam (Tel.: 0221 308-31881, Fax: 0221 308-95-31881)

Unterstützen Sie uns bitte bei den Ermittlungen zur Schadenursache und Schadenhöhe, indem sie alle

gewünschten Auskünfte erteilen und unverzüglich eine Schadenaufstellung und Belege einreichen, nach

Absprache mit uns Fotos (auch Digitalfotos) von den beschädigten Sachen anfertigen, vom Schaden betrof-

fene Gegenstände nicht ohne unsere Zustimmung entsorgen.

Bitte informieren Sie uns unverzüglich, wenn der Verbleib abhanden gekommener Sachen ermittelt wurde.

• bei Eintritt des

Versicherungsfalles

• während der 

Vertragslaufzeitertragsschluss

• bei Vertragsschluss

Obliegenheiten

Risikoausschlüsse

Beitrag, Fälligkeit und 

Zahlungszeitraum

Versicherte Risiken

Art der Versicherung

Vorbemerkung
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Die Nichtbeachtung der vertraglichen und gesetzlichen Verpflichtungen kann dazu führen, dass Sie Ihren Ver-

sicherungsschutz teilweise oder sogar ganz verlieren. Darüber hinaus können wir berechtigt sein, uns vom

Vertrag durch Kündigung oder Rücktritt zu lösen (siehe B §§ 8, 9 und 16).

Der Versicherungsvertrag verlängert sich automatisch, wenn er nicht rechtzeitig vor Ende der dreimonatigen

Kündigungsfrist zur Hauptfälligkeit gekündigt wird (siehe B § 3). Den Versicherungsablauf entnehmen Sie

bitte Ihrem Versicherungsschein. 

Laufzeit und 

Beendigung des Vertrages

• Rechtsfolgen bei 

Nichtbeachtung 
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Allgemeine Kundeninformationen

Gothaer Allgemeine Versicherung AG

Rechtsform Aktiengesellschaft

Registergericht und Registernummer Amtsgericht Köln, HRB 35474

Steuernummer 215 / 5887 / 0021

Postanschrift 50598 Köln 

Hausanschrift und Sitz der Gesellschaft Arnoldiplatz 1, 50969 Köln (Ladungsfähige Anschrift)

Vorstandsvorsitzender Dr. Werner Görg 

Vorstand Michael Kurtenbach

Thomas Leicht

Jürgen Meisch

Dr. Hartmut Nickel-Waninger

Dr. Herbert Schmitz

Gerd Schulte

Gothaer Allgemeine Versicherung AG Katharinenstr. 23 – 25, 20457 Hamburg

Gothaer Allgemeine Versicherung AG Gothaer Allee 1, 50969 Köln

Gothaer Allgemeine Versicherung AG Johannesstr. 39 – 45, 70176 Stuttgart

Gothaer Allgemeine Versicherung AG Rathenauplatz 4,  90489 Nürnberg

Gothaer Allgemeine Versicherung AG Gothaer Platz 2 – 8, 37083 Göttingen

Gothaer Allgemeine Versicherung AG 1 bis, rue de Bouxwiller, F-67000 Strasbourg

Niederlassung für Frankreich

Hauptbevollmächtigter Claude Ketterle

Gothaer Allgemeine Versicherung AG

Niederlassung für Spanien C/ Manuel Cortina, 2, E-28010 Madrid

Hauptbevollmächtigter Michael Giesen

Die Gothaer Allgemeine Versicherung AG ist durch Erlaubnis der zuständigen Aufsichtsbehörde zum Betrieb

der Schaden- und Unfallversicherung berechtigt. Die verschiedenen Versicherungszweige aus der Schaden-

und Unfallversicherung bilden zugleich die satzungsmäßige Hauptgeschäftstätigkeit der Gesellschaft.

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

Bereich Versicherungen

Graurheindorfer Straße 108

53117 Bonn

Bitte beachten Sie, dass die BAFin keine Schiedsstelle ist und einzelne Streitfälle nicht verbindlich ent-

scheiden kann.

Angaben über Art, Umfang, Fälligkeit und Erfüllung der Versicherungsleistungen entnehmen Sie bitte dem

Vorschlag/Antrag und den Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Kunst & Mobilien-Versicherung

(AKMB 2008).

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

Grundsätzlich erfolgt die Beitragsberechnung entsprechend dem versicherten Risiko auf Basis eines zu zah-

lenden Festbeitrages (z. B. für die Privat-Haftpflichtversicherung) oder bestimmter Beitragsbemessungs-

grundlagen (z.B. Umsatz, Lohn- und Gehaltssumme oder sonstige Mengenangaben), auf die wiederum ent-

sprechende Beitragssätze (z. B. in Prozent, Promille oder feste Beitragssätze von Anteilen der Versicherungs-

bzw. Deckungssumme angewendet werden. Diese werden neben gegebenenfalls sonstigen in die Beitrags-

berechnung einfließenden Faktoren (z.B. Zuschläge / Rabatte) im Vorschlag/Antrag oder Versicherungs-

schein konkret ausgewiesen.

Ihre Zahlung des ersten oder einmaligen Beitrages gilt als rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach Ablauf von

zwei Wochen nach Zugang des Versicherungsscheins erfolgt.

Ihre Zahlung von Folgebeiträgen gilt als rechtzeitig, wenn sie jeweils zu den im Versicherungsschein genann-

ten Fälligkeiten geleistet wird.

Ist mit Ihnen alternativ zur Beitragsrechnung die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, gilt

Ihre Zahlung als rechtzeitig, wenn der Beitrag zu dem im Versicherungsschein oder in der Beitragsrechnung

angegebenen Fälligkeitstag eingezogen werden kann und Sie einer berechtigten Einziehung nicht wider-

sprechen.

• Lastschriftverfahren

(Einzugsermächtigung)

• Folgebeitrag

• Erstbeitrag

Zahlweise

Zu zahlender Gesamtbeitrag

Wesentliche Merkmale der 

Versicherungsleistung

Zuständige Aufsichtsbehörde

Hauptgeschäftstätigkeit

• Niederlassung im Ausland 

(in der Europäischen Union),

Hauptbevollmächtigte 

oder sonstige Vertreter

• Niederlassung im Inland

Gesellschaftsangaben
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Sie können mit uns grundsätzlich einmalige, jährliche, 1/2-jährliche, 1/4-jährliche oder monatliche Beitrags-

zahlungen vereinbaren, wobei Zuschläge für Ratenzahlungen berechnet werden können.

Grundsätzlich haben die Ihnen vor Abschluss eines Versicherungsvertrages zur Verfügung gestellten Informa-

tionen eine befristete Gültigkeitsdauer, falls kein entsprechender Versicherungsvertrag abgeschlossen wird.

Dies gilt sowohl bei unverbindlichen Werbemaßnahmen (Broschüren, Annoncen, etc.) als auch bei Vorschlä-

gen und Preisangaben. Soweit Sie den betreffenden Informationen nichts anderes entnehmen können, sind

wir Ihnen gegenüber an die darin enthaltenen Angaben vier Wochen gebunden.  

Grundsätzlich kommt der Versicherungsvertrag durch Ihre und unsere inhaltlich übereinstimmenden Ver-

tragserklärungen (Willenserklärungen) zustande, wenn Sie Ihre Vertragserklärung nicht innerhalb von zwei

Wochen widerrufen. 

Im Fall von Abweichungen von Ihrem Antrag oder den getroffenen Vereinbarungen sind diese – einschließ-

lich Belehrung und Hinweise auf die damit verbundenen Rechtsfolgen – in Ihrem Versicherungsschein

gesondert aufgeführt.

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt, wenn der Erstbei-

trag unverzüglich nach Ablauf von zwei Wochen nach Zugang des Versicherungsscheins bezahlt worden ist.

Für den Fall, dass Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht unverzüglich, sondern zu einem späteren

Zeitpunkt zahlen, beginnt der Versicherungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt. 

Der Versicherungsschutz kann (weil z. B. noch Einzelheiten der Vertragsgestaltung zu klären sind) auch auf

Grund einer vorläufigen Deckungszusage in Kraft treten. Diese ist zunächst ein eigenständiger Versicherungs-

vertrag, der insbesondere nach endgültigem Abschluss der Vertragsverhandlungen oder Vorlage des Versi-

cherungsscheins über den endgültigen Versicherungsschutz endet.

Sie sind an Ihren Antrag auf Abschluss des Versicherungsvertrages einen Monat gebunden.

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B.

Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt, wenn Ihnen der Versicherungsschein, unsere Kundeninforma-

tion (einschließlich der Allgemeinen Kundeninformationen, des Produktinformationsblattes und der Allge-

meinen Versicherungsbedingungen) und diese Belehrung zugegangen sind. Zur Wahrung der Widerrufsfrist

genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an Gothaer Allgemeine Versi-

cherung AG, 50598 Köln.

Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet Ihr Versicherungsschutz und wir erstatten Ihnen den Teil Ihres Bei-

trags, der auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfällt.

Den Teil Ihres Beitrags, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfällt, können wir einbehalten, wenn

Sie zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor Ablauf der Widerrufsfrist beginnt. Haben Sie eine

solche Zustimmung nicht erteilt oder beginnt der Versicherungsschutz erst nach Ablauf der Widerrufsfrist,

erstatten wir Ihnen Ihren gesamten Beitrag.

Beiträge erstatten wir Ihnen unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs. 

Ihr Widerrufsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch

vollständig erfüllt wurde, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. Widerrufen Sie einen Ersatzvertrag,

so läuft Ihr ursprünglicher Versicherungsvertrag weiter. Das Widerrufsrecht besteht z. B. nicht bei Verträgen

mit einer Laufzeit von weniger als einem Monat.

Zu Laufzeit und Beendigung des Vertrages verweisen wir auf die Hinweise im Produktinformationsblatt.

Siehe B § 22.

Sämtliche das Vertragsverhältnis betreffende Informationen und Kommunikation finden in deutscher

Sprache statt, es sei denn, dass im Einzelfall besondere Bestimmungen gelten oder anders lautende Verein-

barungen getroffen werden.

Ihre individuelle, persönliche und kompetente Beratung ist unser Ziel.

Sollten Sie dennoch einmal nicht zufrieden sein, wenden Sie sich bitte an den

Beauftragten für die Anliegen der Mitglieder, 50598 Köln

oder an die gesetzlich vorgesehene Schlichtungsstelle für Verbraucher zur außergerichtlichen Beilegung von

Streitigkeiten: 

Versicherungsombudsmann e.V., Postfach 08 06 32, 10006 Berlin

Internet: www.versicherungsombudsmann.de

Ihr Recht, unmittelbar den Rechtsweg zu beschreiten, wird durch diese Institutionen nicht berührt. 

Ansprechpartner für außerge-

richtliche Schlichtungsstellen

Vertragssprache

Anwendbares Recht / 

Gerichtsstand

Laufzeit, Mindestlaufzeit, 

Beendigung des Vertrages

• Besondere Hinweise

• Widerrufsfolgen

Widerrufsrecht

Bindefristen

• Vorläufige Deckung

Beginn des Versicherungs-

schutzes

Zustandekommen 

des Vertrages

Gültigkeitsdauer 

von Vorschlägen

Ratenzahlung
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Gothaer Bedingungen für die Versicherung 

von Kunst & Mobilien (AKMB 2008)

Abschnitt A § 1 Versicherte Sachen; Nicht versicherte Sachen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

A § 2 Versicherte Gefahren und Schäden  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

A § 3 Nicht versicherte Gefahren und Schäden  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

A § 4 Versicherte Kosten  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

A § 5 Versicherungsort  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

A § 6 Außenversicherung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

A § 7 Versicherungssumme, Versicherungswert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

A § 8 Entschädigungsberechnung, Unterversicherung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

A § 9 Entschädigungsbegrenzung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

A § 10 Sicherheitsvorschriften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

A § 11 Besondere gefahrerhöhende Umstände  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

A § 12 Wohnungswechsel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

A § 13 Sachverständigenverfahren  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

A § 14 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

A § 15 Wieder herbeigeschaffte Sachen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Abschnitt B § 1 Anzeigepflicht des Versicherungsnehmers oder seines Vertreters  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

B § 2 Beginn des Versicherungsschutzes, Fälligkeit, Zahlung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

B § 3 Dauer und Ende des Vertrages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

B § 4 Folgebeitrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

B § 5 Lastschrift  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

B § 6 Ratenzahlung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

B § 7 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

B § 8 Obliegenheiten  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

B § 9 Gefahrerhöhung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

B § 10 Überversicherung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

B § 11 Mehrere Versicherer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

B § 12 Versicherung für fremde Rechnung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

B § 13 Kosten für die Abwendung, Minderung und Ermittlung des Schadens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

B § 14 Übergang von Ersatzansprüchen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

B § 15 Rechtsverhältnis nach dem Versicherungsfall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

B § 16 Keine Leistungspflicht aus besonderen Gründen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

B § 17 Anzeigen / Willenserklärungen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

B § 18 Vollmacht des Versicherungsvertreters  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

B § 19 Repräsentanten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

B § 20 Verjährung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
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Abschnitt A

1. Versichert ist Ihre Sammlung und Ihr gesamter Hausrat am Versicherungsort. Dazu gehören alle beweg-

lichen Sachen, die einem Haushalt zur privaten Nutzung dienen, einschließlich Bargeld. Versichert sind

auch

a) Gebäudeverglasungen, Verglasungen von Aquarien, Wintergärten und Schwimmbädern, Rundfunk-,

Satelliten- und Fernsehantennenanlagen sowie Markisen, soweit diese Sachen nicht mehreren Woh-

nungen oder gewerblichen Zwecken dienen;

b) in das Gebäude eingefügte Sachen, die Sie als Mieter oder Eigentümer auf eigene Kosten beschafft

oder übernommen haben und für die Sie die Gefahr tragen, insbesondere sanitäre Anlagen und

leitungswasserführende Installationen mit deren Zu- und Ableitungsrohren, Einbaumöbeln aller Art;

c) Arbeitsgeräte und Einrichtungsgegenstände, die dem Beruf oder Gewerbe dienen;

d) Gartengeräte und Gartenmöbel auch auf dem eingefriedeten Grundstück;

e) Kunstwerke im Freien, sofern dies vereinbart ist.

2. Die in Nr. 1 genannten Sachen sind auch versichert, soweit sie fremdes Eigentum sind.

3. Nicht versichert sind

a) Gebäudebestandteile, sofern sie nicht unter Nr. 1 genannt sind;

b) sämtliche Wasserfahrzeuge und deren Zubehör, sofern nicht etwas anderes vereinbart ist;

c) zulassungspflichtige Luftfahrzeuge und deren Zubehör;

d) Kraftfahrzeuge und Anhänger aller Art sowie deren Zubehör, für die bei Inbetriebnahme auf öffent-

lichen Straßen eine Zulassungspflicht bestehen würde.

Der Versicherer leistet Entschädigung für Zerstörung, Beschädigung oder Abhandenkommen der versicherten

Sachen durch ein unvorhersehbares Ereignis. 

Nicht versichert sind – ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen – Schäden,

a) die der Versicherungsnehmer oder sein Repräsentant vorsätzlich oder bedingt grob fahrlässig 

(siehe B § 16 Nr. 1 b) herbeiführt;

b) durch Kriegsereignisse jeder Art, Streik, Aussperrung oder Innere Unruhen; 

c) durch Kernenergie;

d) durch Beschlagnahme, Entziehung oder sonstige Eingriffe von hoher Hand; 

e) durch die natürliche oder mangelhafte Beschaffenheit der versicherten Sachen, Abnutzung, Verschleiß

und Selbstverderb, Material-, Konstruktions- oder Herstellungsmängel (Funktionsstörungen), Verfall und

Rost;

f) durch Bedienungs- und Programmierungsfehler an allen digitalen, elektrischen und elektronischen 

Geräten sowie deren Zubehör;

g) durch Tiere, Schädlinge und Ungeziefer aller Art sowie Mikroorganismen;

h) durch Be- und Verarbeitung, Reinigung durch Dritte, Reparatur und Restaurierung;

i) durch Diebstahl, sofern die Sache nicht in persönlichem Gewahrsam sicher verwahrt mitgeführt wurde

oder sich in einem verschlossenen Gebäude oder verschlossenen Raum eines Gebäudes bzw. einem

gegen Wegnahme gesicherten, verschlossenen Behältnis befand oder die Sache selbst in verkehrs-

üblicher Weise gegen Wegnahme gesichert war. In diesen Fällen gelten die Entschädigungsgrenzen

gemäß A § 9.

1. Versichert sind die infolge eines Versicherungsfalles notwendigen Kosten

a) für das Aufräumen und den Abbruch versicherter Sachen sowie für das Wegräumen und den

Abtransport von Resten versicherter Sachen (Aufräumungs- und Abbruchkosten);

b) die aufzuwenden sind, weil zur Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung versicherter Sachen

andere Sachen bewegt, verändert oder geschützt werden müssen (Bewegungs- und Schutzkosten);

c) für Transport und Lagerung der versicherten Sachen, wenn die Versicherungsräume unbenutzbar

wurden und Ihnen auch die Lagerung in einem benutzbaren Teil des Versicherungsortes nicht

zumutbar ist. Die Kosten für die Lagerung werden bis zu dem Zeitpunkt ersetzt, in dem die Versiche-

rungsräume wieder benutzbar oder eine Lagerung in einem benutzbaren Teil des Versicherungsortes

wieder zumutbar ist (Transport- und Lagerkosten);

d) für Maßnahmen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer zur Abwendung oder Minderung des

Schadens für geboten halten durfte (Schadenabwendungs- oder Schadenminderungskosten);

e) für Schlossänderungen, wenn Schlüssel für Türen der Versicherungsräume durch einen Versiche-

rungsfall abhanden gekommen sind (Schlossänderungskosten);

f) für Schlossänderungen sowie für unvermeidbares gewaltsames Öffnen und die Wiederherstellung

von versicherten Wertbehältnissen, wenn deren Schlüssel durch einen Versicherungsfall abhanden

gekommen sind (Schlossänderungskosten für Wertbehältnisse);

A § 4   

Versicherte Kosten

A § 3  

Nicht versicherte Gefahren 

und Schäden

A § 2    

Versicherte Gefahren und 

Schäden

A § 1 

Versicherte Sachen 

Nicht versicherte Sachen

203836q20080128  28.01.2008  14:26 Uhr  Seite 8



9

g) für Reparaturen von Gebäudebeschädigungen, die im Bereich der Versicherungsräume durch Dieb-

stahl, Beraubung oder den Versuch einer solchen Tat oder innerhalb der Versicherungsräume durch

Vandalismus entstanden sind (Reparaturkosten für Gebäudebeschädigungen);

h) die für die Wiedererlangung abhanden gekommener Gegenstände oder anlässlich des Erwerbs ver-

gleichbarer Gegenstände entstehen, z. B. Reisekosten, Transportkosten, Rechtsanwaltskosten,

öffentliche Gebühren, Sicherheitsleistungen. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall begrenzt auf

10 Prozent der Gesamtversicherungssumme (Wiedererlangungskosten);

i) für Hotel oder ähnliche Unterbringung ohne Nebenkosten (z. B. Frühstück, Telefon), wenn die Ver-

sicherungsräume unbewohnbar wurden und Ihnen auch die Beschränkung auf einen bewohnbaren

Teil nicht zumutbar ist. Die Kosten werden bis zu dem Zeitpunkt ersetzt, in dem die Versicherungs-

räume wieder bewohnbar sind (Hotelkosten);

j) für Ihre vorzeitige Rückkehr aus dem Urlaub aufgrund eines erheblichen Versicherungsfalles. Erheb-

lich ist ein Versicherungsfall, wenn die voraussichtliche Schadenhöhe 10.000 EUR übersteigt und

Ihre Anwesenheit am Versicherungsort erforderlich macht. Als Urlaubsreise gilt jede Abwesenheit

vom Versicherungsort von mindestens 4 Tagen bis zu einer Dauer von 6 Wochen. Erstattet werden

auch die entstehenden notwendigen Fahrtmehrkosten für ein angemessenes Reisetransportmittel

(Rückreisekosten);

k) für die Bewachung der versicherten Sachen, wenn die Versicherungsräume unbenutzbar wurden und

Schließvorrichtungen oder sonstige Sicherungen keinen ausreichenden Schutz bieten. Die Kosten

werden bis zu dem Zeitpunkt ersetzt, in dem die Schließvorrichtungen oder sonstige Sicherungen

wieder voll gebrauchsfähig sind, längstens für die Dauer von 96 Stunden (Bewachungskosten);

l) für provisorische Reparaturmaßnahmen zum Schutz versicherter Sachen (Reparaturkosten für

provisorische Maßnahmen);

m) für zusätzliche Leistungen, um die sich das Liefern und Montieren von versicherten Glasscheiben

durch deren Lage verteuert (Kran- oder Gerüstkosten).

2. Versichert sind auch Kosten infolge Beschlagnahme, Entziehen oder sonstiger Eingriffe von hoher Hand

an versicherten Sachen, vorausgesetzt Sie haben keine behördlichen Vorschriften missachtet. Ersetzt

werden Kosten für Anwälte, Bürgschaften, Garantien, Gutachten, Kautionen und Reisen. Die Entschädi-

gung ist je Versicherungsfall auf 10 Prozent der Gesamtversicherungssumme begrenzt.

1. Versicherungsschutz besteht für versicherte Sachen weltweit innerhalb der im Versicherungsvertrag

bezeichneten Wohnung. Zur Wohnung gehören auch Räume in Nebengebäuden auf demselben Grund-

stück sowie Räume, die Sie gemeinsam mit anderen Hausbewohnern nutzen. Versicherungsschutz

besteht auch in zum Haushalt gehörenden Garagen in der Nähe des Versicherungsortes, soweit sie aus-

schließlich zu privaten Zwecken genutzt werden.

Diese Beschränkung gilt nicht für Sachen, die infolge eines eingetretenen oder unmittelbar bevorstehen-

den Versicherungsfalles aus dem Versicherungsort entfernt und in zeitlichem und örtlichem Zusammen-

hang mit diesem Vorgang beschädigt oder zerstört werden oder abhanden kommen.

2. Versicherungsschutz besteht auch in Tresorräumen von Geldinstituten, soweit dort Kundenschließfächer

für versicherte Sachen von Ihrem Haushalt genutzt werden. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall

auf 20 Prozent der Gesamtversicherungssumme begrenzt.

3. Für Rundfunk, Satelliten- und Fernsehantennenanlagen sowie für Markisen gilt als Versicherungsort das

gesamte Grundstück, auf dem die versicherten Räume liegen.

4. Bei Kunstwerken im Freien gelten die besonderen Bedingungen im Versicherungsvertrag.

1. Versicherte Sachen sind weltweit auch versichert, solange sie sich vorübergehend außerhalb des Ver-

sicherungsortes befinden, 

a) an anderen Orten, auf Reisen und während Transporten;

b) insbesondere Sammlungsgegenstände in Ausstellungen, Auktionen, Galerien, Reproduktions- und

Restaurierungswerkstätten, Museen und dergleichen.

2. Zeiträume von mehr als drei Monaten gelten nicht als vorübergehend und die Entschädigung ist insge-

samt auf 20 Prozent der Versicherungssumme, höchstens 50.000 EUR begrenzt, soweit nicht etwas

anderes vereinbart wurde.

1. Versicherungswert ist der Wiederbeschaffungspreis von Sachen gleicher Art und Güte im neuwertigen

Zustand (Neuwert).

Falls Sachen für ihren Zweck in Ihrem Haushalt nicht mehr zu verwenden sind, ist der Versicherungswert

der für Sie erzielbare Verkaufspreis (Gemeiner Wert).

2. Für deklarierte Kunstgegenstände, Antiquitäten, Schmuck- und Pelzsachen sowie anderen Sammlungs-

gegenständen ist der Versicherungswert der Betrag, der aufzuwenden ist, um Sachen gleicher Art und

Güte wiederzubeschaffen (Marktwert), sofern keine feste Taxe vereinbart ist.

3. Für Sammlungsgegenstände (z.B. Antiquitäten und Kunstgegenstände) kann die Versicherungssumme

durch den Versicherer ermittelt und in Abständen von drei Jahren überprüft werden.

Versicherungsnehmer und Versicherer einigen sich über die zu vereinbarende Versicherungssumme.

A § 7    

Versicherungssumme

Versicherungswert

A § 6    

Außenversicherung

A § 5   

Versicherungsort
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4. Der Versicherer ersetzt

a) bei zerstörten oder abhanden gekommenen Sachen den Versicherungswert zum Zeitpunkt des

Versicherungsfalles;

b) bei beschädigten Sachen die notwendigen Reparaturkosten zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles

zuzüglich einer etwa verbliebenen Wertminderung, höchstens jedoch den Versicherungswert;

c) für Filme, Bild-, Ton- und Datenträger den Materialwert;

d) für die Wiederbeschaffung von Personalausweisen, Reisepässen, Kraftfahrzeugpapieren und 

sonstigen Ausweispapieren die amtlichen Gebühren.

5. Restwerte werden angerechnet.

1. Die Entschädigung für versicherte Sachen ist je Versicherungsfall auf die Versicherungssumme begrenzt.

Sind für einzelne versicherte Sachen bestimmte Versicherungssummen vereinbart, so ist die Entschädi-

gung auf die vereinbarte Versicherungssumme begrenzt. Für Preissteigerungen und Neuanschaffungen

während des Versicherungsjahres erhöht sich die Versicherungssumme um 20 Prozent als Vorsorgever-

sicherung.

2. Versicherte Kosten werden bis zu 10 Prozent auch über die Gesamtversicherungssumme hinaus ersetzt.

Schadenabwendungs- und Schadenminderungskosten, die auf Weisung des Versicherers entstanden

sind, werden unbegrenzt ersetzt.

3. Ist die Versicherungssumme einschließlich Vorsorgebetrag niedriger als der Versicherungswert der ver-

sicherten Sachen zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles (Unterversicherung), so wird nur der Teil des

gemäß A § 7 Nr. 1 ermittelten Betrages ersetzt, der sich zu dem ganzen Betrag verhält wie die Versiche-

rungssumme zu dem Versicherungswert.

4. Der Versicherer nimmt abweichend von Nr. 3 keinen Abzug wegen Unterversicherung vor, wenn dies ver-

einbart und im Versicherungsschein beurkundet ist.

5. Die Mehrwertsteuer wird nicht ersetzt, wenn der Versicherungsnehmer vorsteuerabzugsberechtigt ist;

das gleiche gilt, wenn der Versicherungsnehmer Mehrwertsteuer tatsächlich nicht bezahlt hat.

6. Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, wird der bedingungsgemäß als entschädigungspflichtig

errechnete Betrag bei Schäden bis 2.500 EUR um einen Selbstbehalt von 250 EUR gekürzt. Dies gilt

nicht für deklarierte Kunstgegenstände, Antiquitäten, Schmuck- und Pelzsachen sowie andere Samm-

lungsgegenstände und für versicherte Sachen gemäß A § 9 Nr. 2 und 3.

Die Entschädigung ist begrenzt

1. für folgende Wertsachen, die sich außerhalb verschlossener mehrwandiger Stahlschränke mit einem

Mindestgewicht von 200 kg und auch außerhalb eingemauerter Stahlwandschränke mit mehrwandiger

Tür befinden, je Versicherungsfall auf

a) 3.000 EUR für Bargeld und auf Geldkarten geladene Beträge (z.B. Chipkarten)

b) 5.000 EUR für Urkunden einschließlich Sparbüchern und sonstigen Wertpapieren

c) 50.000 EUR für Schmucksachen, Edelsteine, Perlen, Briefmarken, Münzen und Medaillen, Telefon-

karten sowie alle Sachen aus Gold oder Platin;

2. für Schäden durch Diebstahl von Fahrrädern auf 3.000 EUR je Fahrrad;

3. auf 3.000 EUR je Versicherungsfall für versicherte Schäden durch Diebstahl an versicherten Sachen, die

im verschlossenen Innen- oder Kofferraum eines Kraftfahrzeugs oder Anhängers sowie Innenraum eines

Wasserfahrzeugs entstehen.

Nicht versichert sind Wertsachen gemäß A § 9 Nr. 1.

1. Bestimmte Vorschriften müssen Sie zur Aufrechterhaltung Ihres Versicherungsschutzes einhalten:

a) Als vertraglich vereinbarte, besondere Obliegenheit hat der Versicherungsnehmer in der kalten

Jahreszeit die Wohnung zu beheizen und dies genügend häufig zu kontrollieren oder alle wasser-

führenden Anlagen und Einrichtungen abzusperren und entleert zu halten.

b) Alle sonstigen vertraglich vereinbarten und im Versicherungsschein dokumentierten Sicherheits-

vorschriften sind zu beachten.

2. Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Nr. 1 genannten Obliegenheiten, ist der Versicherer nach

den unter dem B § 8 Nr. 1 beschriebenen Voraussetzungen zur Kündigung berechtigt und auch ganz

oder teilweise leistungsfrei.

Eine anzeigepflichtige Gefahrerhöhung gemäß B § 9 Nr. 1 und 2 kann insbesondere dann vorliegen, wenn 

a) ein Wohnungswechsel vorliegt;

b) vereinbarte Sicherungen beseitigt, vermindert oder in nicht gebrauchsfähigem Zustand sind.

A § 11   

Besondere gefahrerhöhende

Umstände

A § 10    

Sicherheitsvorschriften

A § 9    

Entschädigungsbegrenzung

A § 8   

Entschädigungsberechnung

Unterversicherung

Selbstbeteiligung
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1. Umzug in eine neue Wohnung

Wechselt der Versicherungsnehmer die Wohnung, geht der Versicherungsschutz auf die neue Wohnung

über. Während des Wohnungswechsels besteht in beiden Wohnungen Versicherungsschutz. Der Ver-

sicherungsschutz in der bisherigen Wohnung erlischt spätestens drei Monate nach Umzugsbeginn. Der

Umzug beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem erstmals versicherte Sachen dauerhaft in die neue Wohnung

gebracht werden.

2. Mehrere Wohnungen

Behält der Versicherungsnehmer zusätzlich die bisherige Wohnung, geht der Versicherungsschutz nicht

über, wenn er die alte Wohnung weiterhin bewohnt (Doppelwohnsitz); für eine Übergangszeit von drei

Monaten besteht Versicherungsschutz in beiden Wohnungen.

3. Umzug ins Ausland

Liegt die neue Wohnung nicht innerhalb der Bundesrepublik Deutschland, so geht der Versicherungs-

schutz nicht auf die neue Wohnung über. Der Versicherungsschutz in der bisherigen Wohnung erlischt

spätestens drei Monate nach Umzugsbeginn.

4. Anzeige der neuen Wohnung

a) Der Bezug einer neuen Wohnung ist spätestens bei Beginn des Einzuges dem Versicherer anzuzei-

gen.

b) Waren für die bisherige Wohnung besondere Sicherungen vereinbart, so ist dem Versicherer in

Textform mitzuteilen, ob entsprechende Sicherungen in der neuen Wohnung vorhanden sind 

(siehe A § 10).

5. Aufgabe einer gemeinsamen Ehewohnung

a) Zieht bei einer Trennung von Ehegatten der Versicherungsnehmer aus der Ehewohnung aus und

bleibt der Ehegatte in der bisherigen Ehewohnung zurück, so gelten als Versicherungsort die neue

Wohnung des Versicherungsnehmers und die bisherige Ehewohnung. Dies gilt bis zu einer Änderung

des Versicherungsvertrages, längstens bis zum Ablauf von drei Monaten nach der nächsten, auf den

Auszug des Versicherungsnehmers folgenden Beitragsfälligkeit. Danach besteht Versicherungs-

schutz nur noch in der neuen Wohnung des Versicherungsnehmers.

b) Sind beide Ehegatten Versicherungsnehmer und zieht bei einer Trennung von Ehegatten einer der

Ehegatten aus der Ehewohnung aus, so sind Versicherungsort die bisherige Ehewohnung und die

neue Wohnung des ausziehenden Ehegatten. Dies gilt bis zu einer Änderung des Versicherungs-

vertrages, längstens bis zum Ablauf von drei Monaten nach der nächsten, auf den Auszug des Ehe-

gatten folgenden Beitragsfälligkeit. Danach erlischt der Versicherungsschutz für die neue Wohnung.

c) Ziehen beide Ehegatten in neue Wohnungen, so gilt Satz 1 entsprechend. Nach Ablauf der Frist von

drei Monaten nach der nächsten, auf den Auszug der Ehegatten folgenden Beitragsfälligkeit erlischt

der Versicherungsschutz für beide neuen Wohnungen.

6. Lebensgemeinschaften, Lebenspartnerschaften

Nr. 5 gilt entsprechend für eheähnliche Lebensgemeinschaften und Lebenspartnerschaften, sofern beide

Partner am Versicherungsort gemeldet sind.

1. Feststellung der Schadenhöhe

Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des Versicherungsfalles verlangen, dass die Höhe des

Schadens in einem Sachverständigenverfahren festgestellt wird.

2. Weitere Feststellungen

Das Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung auf weitere Feststellungen zum Versicherungs-

fall ausgedehnt werden.

3. Verfahren vor Feststellung

Für das Sachverständigenverfahren gilt:

a) Jede Partei hat in Textform einen Sachverständigen zu benennen. Eine Partei, die ihren Sachverstän-

digen benannt hat, kann die andere unter Angabe des von ihr genannten Sach-verständigen in Text-

form auffordern, den zweiten Sachverständigen zu benennen. Wird der zweite Sachverständige nicht

innerhalb von zwei Wochen nach Zugang der Aufforderung benannt, so kann ihn die auffordernde

Partei durch das für den Schadenort zuständige Amtsgericht ernennen lassen. In der Aufforderung

durch den Versicherer ist der Versicherungsnehmer auf diese Folge hinzuweisen.

b) Der Versicherer darf als Sachverständigen keine Person benennen, die Mitbewerber des Versiche-

rungsnehmers ist oder mit ihm in dauernder Geschäftsverbindung steht; ferner keine Person, die

bei Mitbewerbern oder Geschäftspartnern angestellt ist oder mit ihnen in einem ähnlichen Verhält-

nis steht.

c) Beide Sachverständige benennen in Textform vor Beginn ihrer Feststellungen einen dritten Sachver-

ständigen als Obmann. Die Regelung unter b) gilt entsprechend für die Benennung eines Obmannes

durch die Sachverständigen. Einigen sich die Sachverständigen nicht, so wird der Obmann auf

Antrag einer Partei durch das für den Schadenort zuständige Amtsgericht ernannt.

4. Feststellung

Die Feststellungen der Sachverständigen müssen enthalten:

a) ein Verzeichnis der abhanden gekommenen, zerstörten und beschädigten versicherten Sachen

sowie deren nach dem Versicherungsvertrag in Frage kommenden Versicherungswerte zum Zeit-

punkt des Versicherungsfalles;

b) die Wiederherstellungs- und Wiederbeschaffungskosten;

A § 13    

Sachverständigenverfahren

A § 12    

Wohnungswechsel
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c) die Restwerte, der vom Schaden betroffenen Sachen;

d) die nach dem Versicherungsvertrag versicherten Kosten;

e) den Wert der nicht vom Schaden betroffenen versicherten Sachen, wenn kein Unterversicherungs-

verzicht gegeben ist.

5. Verfahren nach Feststellung

Der Sachverständige übermittelt seine Feststellungen beiden Parteien gleichzeitig. Weichen die Fest-

stellungen der Sachverständigen voneinander ab, so übergibt der Versicherer sie unverzüglich dem

Obmann. Dieser entscheidet über die streitig gebliebenen Punkte innerhalb der durch die Feststellungen

der Sachverständigen gezogenen Grenzen und übermittelt seine Entscheidung beiden Parteien gleich-

zeitig.

Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Obmannes sind für die Vertragsparteien verbindlich,

wenn nicht nachgewiesen wird, dass sie offenbar von der wirklichen Sachlage erheblich abweichen. Auf-

grund dieser verbindlichen Feststellungen berechnet der Versicherer die Entschädigung.

Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen diese durch gerichtliche Entscheidung. Dies gilt auch,

wenn die Sachverständigen die Feststellung nicht treffen können oder wollen oder sie verzögern.

6. Kosten

Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, trägt jede Partei die Kosten ihres Sachverständigen. Die

Kosten des Obmannes tragen beide Parteien je zur Hälfte.

7. Obliegenheiten

Durch das Sachverständigenverfahren werden die Obliegenheiten des Versicherungsnehmers nicht

berührt.

1. Fälligkeit der Entschädigung

Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen des Versicherers zum Grunde und zur Höhe des

Anspruchs abgeschlossen sind.

Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach Meldung des Schadens den Betrag als Abschlagszah-

lung beanspruchen, der nach Lage der Sache mindestens zu zahlen ist.

2. Verzinsung

Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen Rechtsgrund eine weitergehende Zinspflicht

besteht:

a) Die Entschädigung ist – soweit sie nicht innerhalb eines Monats nach Meldung des Schadens

geleistet wird – seit Anzeige des Schadens zu verzinsen.

b) Der Zinssatz liegt 1 Prozentpunkt unter dem jeweiligen Basiszinssatz des Bürgerlichen Gesetz-

buches (§ 247 BGB), mindestens jedoch bei 4 Prozent und höchstens bei 6 Prozent Zinsen pro Jahr.

c) Die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung fällig.

3. Hemmung

Bei der Berechnung der Fristen gemäß Nr. 1, Nr. 2 a) ist der Zeitraum nicht zu berücksichtigen, in dem

infolge Verschuldens des Versicherungsnehmers die Entschädigung nicht ermittelt oder nicht gezahlt

werden kann.

4. Aufschiebung der Zahlung

Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange

a) Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versicherungsnehmers bestehen;

b) ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen den Versicherungsnehmer oder seinen

Repräsentanten aus Anlass dieses Versicherungsfalles noch läuft.

1. Anzeigepflicht

Wird der Verbleib abhanden gekommener Sachen ermittelt, hat der Versicherungsnehmer oder der Ver-

sicherer dies nach Kenntniserlangung unverzüglich dem Vertragspartner in Textform anzuzeigen.

2. Rückabwicklung bei Besitznahme abhanden gekommener Sachen

a) Die Besitznahme abhanden gekommener Sachen im Sinne dieser Regelung ist die Rückerlangung

des Besitzes durch eine der beiden Vertragsparteien oder die Möglichkeit, sich den Besitz zu

beschaffen.

aa) Wurde von der abhanden gekommenen Sachen Besitz erlangt und besteht Anspruch auf eine

Entschädigung zum Versicherungswert bzw. kam es bereits zur Auszahlung, so besteht für den

Versicherungsnehmer ein Wahlrecht von zwei Wochen ab Zugang der Anzeige (siehe Nr. 1)

zwischen der Inanspruchnahme der Entschädigungsleistung und der Rücknahme der versicher-

ten Sachen. Wählt er die Entschädigungsleistung, hat er Zug um Zug die abhanden gekomme-

nen versicherten Sachen dem Versicherer auszuhändigen bzw. zu überlassen und diesem das

Eigentum an den versicherten Sachen zu verschaffen. Wählt er die Rücknahme der versicherten

Sachen, hat er Zug um Zug die Entschädigungsleistung zurückzuzahlen bzw. auf diese zu ver-

zichten. Nach Ablauf der oben genannten Frist von zwei Wochen geht das Wahlrecht auf den

Versicherer über.

A § 15    

Wiederherbeigeschaffte Sachen

A § 14    

Zahlung und Verzinsung der 

Entschädigung
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bb) Hat der Versicherungsnehmer von den abhanden gekommenen Sachen Besitz erlangt, nachdem

eine Entschädigungsleistung zur Auszahlung kam, die unter dem Versicherungswert liegt, ist der

Versicherungsnehmer verpflichtet, die Entschädigungsleistung zurückzuzahlen. Kommt er dieser

Verpflichtung nicht innerhalb von zwei Wochen nach Zugang der Aufforderung des Versicherers

in Textform nach, so hat der Versicherungsnehmer im Einvernehmen mit dem Versicherer die

Sachen meistbietend verkaufen zu lassen. Von dem Erlös abzüglich der Verkaufskosten erhält

der Versicherer den Anteil, welcher der von ihm geleisteten Entschädigung entspricht.

cc) Hat der Versicherer von der abhanden gekommenen Sache Besitz erlangt, so hat er die Sache

Zug um Zug gegen Rückzahlung der Entschädigung dem Versicherungsnehmer zurückzugeben.

Ist die Rückzahlung der Entschädigung dem Versicherungsnehmer nicht möglich, so hat der

Versicherer die Sache im Namen des Versicherungsnehmers meistbietend verkaufen zu lassen.

Der Versicherer darf sich entsprechend seinem Anteil an der Entschädigung aus dem Erlös

befriedigen.

b) Wurde von abhanden gekommenen Sachen Besitz erlangt und waren diese zu diesem Zeitpunkt

beschädigt, kann im Rahmen der Rückabwicklung nach a) Entschädigung in Höhe der notwendigen

Reparaturkosten bei Eintritt des Versicherungsfalles von der Vertragspartei verlangt bzw. einbe-

halten werden, bei der die abhanden gekommene Sache verbleibt.
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Abschnitt B

1. Wahrheitsgemäße und vollständige Anzeigepflicht von Gefahrumständen

Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung dem Versicherer alle ihm bekann-

ten Gefahrumstände anzuzeigen, nach denen der Versicherer in Textform gefragt hat und die für dessen

Entschluss erheblich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen.

Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige verpflichtet, als nach seiner Vertragserklärung,

aber vor Vertragsannahme der Versicherer in Textform Fragen im Sinne des Satzes 1 stellt.

2. Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht

a) Vertragsänderung

Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich verletzt und hätte der Versicherer

bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrumstände den Vertrag auch zu anderen Bedingungen

geschlossen, so werden die anderen Bedingungen auf Verlangen des Versicherers rückwirkend Ver-

tragsbestandteil. Bei einer vom Versicherungsnehmer unverschuldeten Pflichtverletzung werden die

anderen Bedingungen ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.

Erhöht sich durch eine Vertragsänderung die Prämie um mehr als 10 % oder schließt der Versicherer

die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, so kann der Versicherungsnehmer

den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung

einer Frist kündigen. In dieser Mitteilung der Vertragsänderung hat der Versicherer den Versiche-

rungsnehmer auf dessen Kündigungsrecht hinzuweisen.

b) Rücktritt und Leistungsfreiheit

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Nr. 1, kann der Versicherer vom Vertrag

zurücktreten, es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die Anzeigepflicht weder vorsätzlich noch

grob fahrlässig verletzt.

Bei grober Fahrlässigkeit des Versicherungsnehmers ist das Rücktrittsrecht des Versicherers ausge-

schlossen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den Vertrag bei Kenntnis

der nicht angezeigten Umstände zu gleichen oder anderen Bedingungen abgeschlossen hätte.

Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalles zurück, so ist er nicht zur Leistung ver-

pflichtet, es sei denn, der Versicherungsnehmer weist nach, dass die Verletzung der Anzeigepflicht

sich auf einen Umstand bezieht, der weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungs-

falles noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist.

Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig verletzt, ist der Versicherer nicht zur Lei-

stung verpflichtet.

c) Kündigung

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Nr. 1 leicht fahrlässig oder schuldlos,

kann der Versicherer den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen, es sei

denn, der Versicherer hätte den Vertrag bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände zu gleichen

oder anderen Bedingungen abgeschlossen.

d) Ausschluss von Rechten des Versicherers

Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (a), zum Rücktritt (b) und zur Kündigung (c) sind

jeweils ausgeschlossen, wenn der Versicherer den nicht angezeigten Gefahrenumstand oder die

unrichtige Anzeige kannte.

e) Anfechtung

Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung anzufechten, bleibt unberührt.

3. Frist für die Ausübung der Rechte des Versicherers

Die Rechte zur Vertragsänderung (2 a), zum Rücktritt (2 b) oder zur Kündigung (2 c) muss der Versicherer

innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen und dabei die Umstände angeben, auf die er seine

Erklärung stützt; zur Begründung kann er nachträglich weitere Umstände innerhalb eines Monats nach

deren Kenntniserlangung angeben. Die Monatsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer

von der Verletzung der Anzeigepflicht und der Umstände Kenntnis erlangt, die das von ihm jeweils

geltend gemachte Recht begründen.

4. Rechtsfolgenhinweis

Die Rechte zur Vertragsänderung (2 a), zum Rücktritt (2 b) und zur Kündigung (2 c) stehen dem Versiche-

rer nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen der

Verletzung der Anzeigepflicht hingewiesen hat.

5. Vertreter des Versicherungsnehmers

Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers geschlossen, so sind bei der Anwen-

dung von Nr. 1 und 2 sowohl die Kenntnis und die Arglist des Vertreters als auch die Kenntnis und die

Arglist des Versicherungsnehmers zu berücksichtigen. Der Versicherungsnehmer kann sich darauf, dass

die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder

dem Vertreter noch dem Versicherungsnehmer Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

6. Erlöschen der Rechte des Versicherers

Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (2a), zum Rücktritt (2b) und zur Kündigung (2c) erlö-

schen mit Ablauf von fünf Jahren nach Vertragsschluss. Die Frist beläuft sich auf zehn Jahre, wenn der

Versicherungsnehmer oder sein Vertreter die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt hat.

B § 1 

Anzeigepflicht des Versiche-

rungsnehmers oder seines

Vertreters
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1. Beginn des Versicherungsschutzes

Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich der Regelungen in Nr. 3 und 4 zu dem im Versicherungs-

schein angegebenen Zeitpunkt.

2. Fälligkeit des ersten oder einmaligen Beitrags

Der erste oder einmalige Beitrag ist – unabhängig von dem Bestehen eines Widerrufrechts – unverzüg-

lich nach dem Zeitpunkt des vereinbarten und im Versicherungsschein angegebenen Versicherungsbe-

ginns zu zahlen.

Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbeginns vor Vertragsschluss, ist der erste oder einmali-

ge Beitrag unverzüglich nach Vertragsschluss zu zahlen.

Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich nach dem in Satz 1 oder 2 bestimmten Zeitpunkt,

beginnt der Versicherungsschutz erst, nachdem die Zahlung bewirkt ist.

Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versicherungsnehmers oder getroffenen Vereinbarungen

ab, ist der erste oder einmalige Beitrag frühestens einen Monat nach Zugang des Versicherungsscheins

zu zahlen.

Bei Vereinbarung der Beitragszahlung in Raten gilt die erste Rate als erster Beitrag.

3. Rücktrittsrecht des Versicherers bei Zahlungsverzug

Wird der erste oder einmalige Beitrag nicht zu dem nach Nr. 2 maßgebenden Fälligkeitszeitpunkt

gezahlt, so kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, solange die Zahlung nicht bewirkt ist.

Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

4. Leistungsfreiheit des Versicherers

Wenn der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht zu dem nach Nr. 2 maßgeben-

den Fälligkeitszeitpunkt zahlt, so ist der Versicherer für einen vor Zahlung des Beitrags eingetretenen

Versicherungsfall nicht zur Leistung verpflichtet, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte

Mitteilung in Textform oder durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfol-

ge der Nichtzahlung des Beitrags aufmerksam gemacht hat.

Die Leistungsfreiheit tritt jedoch nicht ein, wenn der Versicherungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu ver-

treten hat.

1. Dauer

Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angegebenen Zeitraum abgeschlossen.

2. Stillschweigende Verlängerung

Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn

nicht einer der Vertragsparteien spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungs-

jahres eine Kündigung zugegangen ist.

3. Kündigung bei mehrjährigen Verträgen

Der Vertrag kann bei einer Vertragslaufzeit von mehr als drei Jahren zum Ablauf des dritten oder jedes

darauf folgenden Jahres unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten vom Versicherungsnehmer gekün-

digt werden.

Die Kündigung muss dem Versicherer spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versiche-

rungsjahres zugehen.

4. Vertragsdauer von weniger als einem Jahr

Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag, ohne dass es einer Kündigung

bedarf, zum vorgesehenen Zeitpunkt.

5. Wegfall des versicherten Interesses

Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung weg, endet der Vertrag zu dem Zeit-

punkt, zu dem der Versicherer vom Wegfall des Risikos Kenntnis erlangt.

a) Als Wegfall des versicherten Interesses gilt die vollständige und dauerhafte Auflösung des versicher-

ten Hausrates

aa) nach Aufnahme des Versicherungsnehmers in eine stationäre Pflegeeinrichtung

bb) nach Aufgabe einer Zweit- oder Ferienwohnung.

Wohnungswechsel gilt nicht als Wegfall des versicherten Interesses.

b) Das Versicherungsverhältnis endet bei Tod des Versicherungsnehmers zum Zeitpunkt der Kenntnis-

erlangung des Versicherers über die vollständige und dauerhafte Haushaltsauflösung, spätestens

jedoch zwei Monate nach dem Tod des Versicherungsnehmers, wenn nicht bis zu diesem Zeitpunkt

ein Erbe die Wohnung in derselben Weise nutzt wie der verstorbene Versicherungsnehmer.

1. Fälligkeit

a) Ein Folgebeitrag wird zu dem vereinbarten Zeitpunkt der jeweiligen Versicherungsperiode fällig.

b) Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie innerhalb des im Versicherungsschein oder in der Beitrags-

rechnung angegebenen Zeitraums bewirkt ist.

2. Schadenersatz bei Verzug

Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung eines Folgebeitrags in Verzug, ist der Versicherer berech-

tigt, Ersatz des ihm durch den Verzug entstandenen Schadens zu verlangen (Verzugsschaden).

B § 4

Folgebeitrag

B § 3

Dauer und Ende des Vertrages

B § 2 

Beginn des Versicherungs-

schutzes, Fälligkeit, Zahlung
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3. Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht nach Mahnung

a) Der Versicherer kann den Versicherungsnehmer bei nicht rechtzeitiger Zahlung eines Folgebeitrags

auf dessen Kosten in Textform zur Zahlung auffordern und eine Zahlungsfrist von mindestens zwei

Wochen ab Zugang der Zahlungsaufforderung bestimmen (Mahnung). Die Mahnung ist nur wirksam,

wenn der Versicherer je Vertrag die rückständigen Beträge des Beitrags, der Zinsen und Kosten im

Einzelnen beziffert und außerdem auf die Rechtsfolgen – Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht –

aufgrund der nicht fristgerechten Zahlung hinweist.

b) Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist ein Versicherungsfall ein und ist der

Versicherungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles mit der Zahlung des Beitrags oder der

Zinsen oder Kosten in Verzug, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei.

c) Der Versicherer kann nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist den Vertrag ohne Ein-

haltung einer Kündigungsfrist mit sofortiger Wirkung kündigen, sofern der Versicherungsnehmer mit

der Zahlung der geschuldeten Beträge in Verzug ist.

Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zahlungsfrist so verbunden werden, dass sie mit Frist-

ablauf wirksam wird, wenn der Versicherungsnehmer zu diesem Zeitpunkt mit der Zahlung in Verzug

ist. Hierauf ist der Versicherungsnehmer bei der Kündigung ausdrücklich hinzuweisen.

4. Zahlung des Beitrages nach Kündigung

Die Kündigung wird unwirksam, wenn der Versicherungsnehmer innerhalb eines Monats nach der Kündi-

gung oder, wenn sie mit der Fristbestimmung verbunden worden ist, innerhalb eines Monats nach Frist-

ablauf die Zahlung leistet. Die Regelung über die Leistungsfreiheit des Versicherers (Nr. 3b) bleibt un-

berührt.

1. Pflichten des Versicherungsnehmers

Ist zur Einziehung des Beitrags das Lastschriftverfahren vereinbart worden, hat der Versicherungsnehmer

zum Zeitpunkt der Fälligkeit des Beitrags für eine ausreichende Deckung des Kontos zu sorgen.

2. Änderung des Zahlungsweges

Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass eine oder mehrere Prämien, trotz wiederholtem Ein-

ziehungsversuch, nicht eingezogen werden können, ist der Versicherer berechtigt, die Lastschriftverein-

barung in Textform zu kündigen.

Der Versicherer hat in der Kündigung darauf hinzuweisen, dass der Versicherungsnehmer verpflichtet ist,

den ausstehenden Beitrag und zukünftige Beiträge selbst zu übermitteln.

Sofern monatliche Zahweise vereinbart war, kann der Versicherer zukünftig mindestens vierteljährliche

Zahlweise verlangen.

Durch die Banken erhobene Bearbeitungsgebühren für fehlgeschlagenen Lastschrifteinzug können dem

Versicherungsnehmer in Rechnung gestellt werden.

Ist Ratenzahlung vereinbart, so gelten die ausstehenden Raten bis zu den vereinbarten Zahlungsterminen

als gestundet.

Die gestundeten Raten der laufenden Versicherungsperiode werden sofort fällig, wenn der Versicherungs-

nehmer mit einer Rate ganz oder teilweise in Verzug gerät oder wenn eine Entschädigung fällig wird.

1. Allgemeiner Grundsatz

a) Im Falle der Beendigung des Versicherungsverhältnisses vor Ablauf der Versicherungsperiode steht

dem Versicherer für diese Versicherungsperiode nur derjenige Teil des Beitrags zu, der dem Zeitraum

entspricht, in dem der Versicherungsschutz bestanden hat.

b) Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung weg, steht dem Versicherer der

Beitrag zu, den er hätte beanspruchen können, wenn die Versicherung nur bis zu dem Zeitpunkt

beantragt worden wäre, zu dem der Versicherer vom Wegfall des Interesses Kenntnis erlangt hat.

2. Beitrag oder Geschäftsgebühr bei Widerruf, Rücktritt, Anfechtung und fehlendem versicherten Interesse

a) Übt der Versicherungsnehmer sein Recht aus, seine Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen zu

widerrufen, hat der Versicherer nur den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil des

Beitrags zu erstatten. Voraussetzung ist, dass der Versicherer in der Belehrung über das Widerrufs-

recht, über die Rechtsfolgen des Widerrufs und den zu zahlenden Betrag hingewiesen und der Ver-

sicherungsnehmer zugestimmt hat, dass der Versicherungsschutz vor Ende der Widerrufsfrist

beginnt.

Ist die Belehrung nach Satz 2 unterblieben, hat der Versicherer zusätzlich den für das erste Versiche-

rungsjahr gezahlten Beitrag zu erstatten; dies gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer Leistungen

aus dem Versicherungsvertrag in Anspruch genommen hat.

b) Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des Versicherers beendet, weil der Versicherungs-

nehmer Gefahrumstände, nach denen der Versicherer vor Vertragsannahme in Textform gefragt hat,

nicht angezeigt hat, so steht dem Versicherer der Beitrag bis zum Wirksamwerden der Rücktrittser-

klärung zu.

Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des Versicherers beendet, weil der einmalige oder

der erste Beitrag nicht rechtzeitig gezahlt worden ist, so steht dem Versicherer eine angemessene

Geschäftsgebühr zu.

c) Wird das Versicherungsverhältnis durch Anfechtung des Versicherers wegen arglistiger Täuschung

beendet, so steht dem Versicherer der Beitrag bis zum Wirksamwerden der Anfechtungserklärung

zu.

B § 7 
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d) Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung des Beitrags verpflichtet, wenn das versicherte Inter-

esse bei Beginn der Versicherung nicht besteht, oder wenn das Interesse bei einer Versicherung, die

für ein künftiges Unternehmen oder für ein anderes künftiges Interesse genommen ist, nicht ent-

steht. Der Versicherer kann jedoch eine angemessene Geschäftsgebühr verlangen.

Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes Interesse in der Absicht versichert, sich

dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig. Dem Ver-

sicherer steht in diesem Fall der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit

begründenden Umständen Kenntnis erlangt.

1. Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles

a) Vertraglich vereinbarte Obliegenheiten, die der Versicherungsnehmer vor Eintritt des Versicherungs-

falles zu erfüllen hat, sind:

aa) die Einhaltung aller gesetzlichen, behördlichen sowie vertraglich vereinbarten Sicherheits-

vorschriften

bb) die Einhaltung aller sonstigen vertraglich vereinbarten Obliegenheiten

b) Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob fahrlässig eine Obliegenheit, die er vor Ein-

tritt des Versicherungsfalles gegenüber dem Versicherer zu erfüllen hat, so kann der Versicherer

innerhalb eines Monats, nachdem er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, den Vertrag fristlos

kündigen.

Das Kündigungsrecht des Versicherers ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer beweist,

dass er die Obliegenheit weder vorsätzlich noch grobfahrlässig verletzt hat.

2. Obliegenheiten bei und nach Eintritt des Versicherungsfalls

a) Der Versicherungsnehmer hat bei und nach Eintritt des Versicherungsfalls

aa) nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens zu sorgen;

bb) dem Versicherer den Schadeneintritt, nachdem er von ihm Kenntnis erlangt hat, unverzüglich -

ggf. auch mündlich oder telefonisch – anzuzeigen;

cc) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/-minderung – ggf. auch mündlich oder

telefonisch - einzuholen, wenn die Umstände dies gestatten;

dd) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/-minderung, soweit für ihn zumutbar, zu

befolgen. Erteilen mehrere an dem Versicherungsvertrag beteiligte Versicherer unterschiedliche

Weisungen, hat der Versicherungsnehmer nach pflichtgemäßem Ermessen zu handeln;

ee) Schäden durch strafbare Handlungen gegen das Eigentum unverzüglich der Polizei anzuzeigen;

ff) dem Versicherer und der Polizei unverzüglich ein Verzeichnis der abhanden gekommenen

Sachen einzureichen;

gg) das Schadenbild so lange unverändert zu lassen, bis die Schadenstelle oder die beschädigten

Sachen durch den Versicherer freigegeben worden sind. Sind Veränderungen unumgänglich,

sind das Schadenbild nachvollziehbar zu dokumentieren (z. B. durch Fotos) und die beschädig-

ten Sachen bis zu einer Besichtigung durch den Versicherer aufzubewahren;

hh) soweit möglich dem Versicherer unverzüglich jede Auskunft – auf Verlangen in Schriftform – zu

erteilen, die zur Feststellung des Versicherungsfalles oder des Umfanges der Leistungspflicht

des Versicherers erforderlich ist sowie jede Untersuchung über Ursache und Höhe des Schadens

und über den Umfang der Entschädigungspflicht zu gestatten

ii) vom Versicherer angeforderte Belege beizubringen, deren Beschaffung ihm billigerweise zuge-

mutet werden kann;

jj) für zerstörte oder abhanden gekommene Wertpapiere oder sonstige aufgebotsfähige Urkunden

unverzüglich das Aufgebotsverfahren einzuleiten und etwaige sonstige Rechte zu wahren, ins-

besondere abhanden gekommene Sparbücher und andere sperrfähige Urkunden (auch EC- und

Kreditkarten) unverzüglich sperren zu lassen.

b) Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des Versicherers einem Dritten zu, so hat dieser die

Obliegenheiten gemäß Nr. 2 a) ebenfalls zu erfüllen – soweit ihm dies nach den tatsächlichen und

rechtlichen Umständen möglich ist.

3. Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung

a) Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit nach Nr. 1 oder 2 vorsätzlich, so ist der Ver-

sicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei. Bei grob fahrlässiger Verletzung der Obliegenheit ist

der Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des Ver-

schuldens des Versicherungsnehmers entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat

der Versicherungsnehmer zu beweisen.

b) Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist der Versicherer jedoch zur Leistung ver-

pflichtet, soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder

für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den

Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist.

c) Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt des Versicherungsfalles bestehende Auskunfts-

oder Aufklärungsobliegenheit, ist der Versicherer nur dann vollständig oder teilweise leistungsfrei,

wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge

hingewiesen hat.

B § 8 

Obliegenheiten
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1. Begriff der Gefahrerhöhung

a) Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Abgabe der Vertragserklärung des Versicherungsnehmers

die tatsächlich vorhandenen Umstände so verändert werden, dass der Eintritt des Versicherungsfalls

oder eine Vergrößerung des Schadens oder die ungerechtfertigte Inanspruchnahme des Versicherers

wahrscheinlicher wird.

b) Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere - aber nicht nur - vorliegen, wenn sich ein gefahrerheb-

licher Umstand ändert nach dem der Versicherer vor Vertragsschluss gefragt hat.

c) Eine Gefahrerhöhung nach a) liegt nicht vor, wenn sich die Gefahr nur unerheblich erhöht hat oder

nach den Umständen als mitversichert gelten soll.

2. Pflichten des Versicherungsnehmers

a) Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der Versicherungsnehmer ohne vorherige Zustimmung

des Versicherers keine Gefahrerhöhung vornehmen oder deren Vornahme durch einen Dritten

gestatten.

b) Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass er ohne vorherige Zustimmung des Versiche-

rers eine Gefahrerhöhung vorgenommen oder gestattet hat, so muss er diese dem Versicherer unver-

züglich anzeigen.

c) Eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe seiner Vertragserklärung unabhängig von seinem Willen ein-

tritt, muss der Versicherungsnehmer dem Versicherer unverzüglich anzeigen, nachdem er von ihr

Kenntnis erlangt hat.

3. Kündigung oder Vertragsanpassung durch den Versicherer

a) Kündigungsrecht des Versicherers

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung nach Nr. 2 a), kann der Versicherer den Vertrag

fristlos kündigen, wenn der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung vorsätzlich oder grob fahr-

lässig verletzt hat. Das Nichtvorliegen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit hat der Versicherungs-

nehmer zu beweisen.

Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlässigkeit, kann der Versicherer unter Einhaltung einer Frist

von einem Monat kündigen.

Wird dem Versicherer eine Gefahrerhöhung in den Fällen nach Nr. 2 b) und c) bekannt, kann er den

Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen.

b) Vertragsänderung

Statt der Kündigung kann der Versicherer ab dem Zeitpunkt der Gefahrerhöhung eine seinen

Geschäftsgrundsätzen entsprechenden erhöhten Beitrag verlangen oder die Absicherung der erhöh-

ten Gefahr ausschließen.

Erhöht sich der Beitrag als Folge der Gefahrerhöhung um mehr als 10 Prozent oder schließt der Ver-

sicherer die Absicherung der erhöhten Gefahr aus, so kann der Versicherungsnehmer den Vertrag

innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist

kündigen. In der Mitteilung hat der Versicherer den Versicherungsnehmer auf dieses Kündigungs-

recht hinzuweisen.

4. Erlöschen der Rechte des Versicherers

Die Rechte des Versicherers zur Kündigung oder Vertragsanpassung nach Nr. 3 erlöschen, wenn diese

nicht innerhalb eines Monats ab Kenntnis des Versicherers von der Gefahrerhöhung ausgeübt werden

oder wenn der Zustand wiederhergestellt ist, der vor der Gefahrerhöhung bestanden hat.

5. Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung

a) Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Versicherungsfall ein, so ist der Versicherer nicht zur Leistung

verpflichtet, wenn der Versicherungsnehmer seine Pflichten nach Nr. 2a) vorsätzlich verletzt hat. Ver-

letzt der Versicherungsnehmer diese Pflichten grob fahrlässig, so ist der Versicherer berechtigt,

seine Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens des Versicherungs-

nehmers entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu

beweisen.

b) Nach einer Gefahrerhöhung nach Nr. 2 b) und c) ist der Versicherer für einen Versicherungsfall, der

später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige dem Versicherer hätte zuge-

gangen sein müssen, leistungsfrei, wenn der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht vorsätzlich

verletzt hat. Hat der Versicherungsnehmer seine Pflicht grob fahrlässig verletzt, so gilt a) Satz 2 und

3 entsprechend. Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen, wenn ihm die Gefahrer-

höhung zu dem Zeitpunkt, zu dem ihm die Anzeige hätte zugegangen sein müssen, bekannt war.

c) Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen,

aa) soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Gefahrerhöhung nicht ursächlich für den

Eintritt des Versicherungsfalles oder den Umfang der Leistungspflicht war oder

bb) wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die Frist für die Kündigung des Versicherers

abgelaufen und eine Kündigung nicht erfolgt war oder

cc) wenn der Versicherer statt der Kündigung ab dem Zeitpunkt der Gefahrerhöhung eine seinen

Geschäftsgrundsätzen entsprechende erhöhten Beitrag verlangt.

B § 9

Gefahrerhöhung
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1. Übersteigt die Versicherungssumme den Wert des versicherten Interesses erheblich, so kann sowohl der

Versicherer als auch der Versicherungsnehmer verlangen, dass zur Beseitigung der Überversicherung die

Versicherungssumme mit sofortiger Wirkung herabgesetzt wird. Ab Zugang des Herabsetzungsverlan-

gens, ist für die Höhe des Beitrags der Betrag maßgebend, den der Versicherer berechnet haben würde,

wenn der Vertrag von vornherein mit dem neuen Inhalt geschlossen worden wäre.

2. Hat der Versicherungsnehmer die Überversicherung in der Absicht geschlossen, sich dadurch einen

rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht der Bei-

trag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis

erlangt.

1. Anzeigepflicht

Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr versichert, ist verpflichtet, dem Ver-

sicherer die andere Versicherung unverzüglich mitzuteilen. In der Mitteilung sind der andere Versicherer

und die Versicherungssumme anzugeben.

2. Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht

Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht (siehe Nr.1) vorsätzlich oder grob fahrlässig, ist der

Versicherer unter den in B § 1 Nr. 2 beschriebenen Voraussetzungen zur Kündigung berechtigt oder auch

ganz oder teilweise leistungsfrei. Leistungsfreiheit tritt nicht ein, wenn der Versicherer vor Eintritt des

Versicherungsfalles Kenntnis von der anderen Versicherung erlangt hat.

3. Haftung und Entschädigung bei Mehrfachversicherung

a) Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr versichert und übersteigen die

Versicherungssummen zusammen den Versicherungswert oder übersteigt aus anderen Gründen die

Summe der Entschädigungen, die von jedem Versicherer ohne Bestehen der anderen Versicherung

zu zahlen wären, den Gesamtschaden, liegt eine Mehrfachversicherung vor.

b) Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuldner verpflichtet, dass jeder für den Betrag auf-

zukommen hat, dessen Zahlung ihm nach seinem Vertrage obliegt; der Versicherungsnehmer kann

aber im Ganzen nicht mehr als den Betrag des ihm entstandenen Schadens verlangen. Satz 1 gilt

entsprechend, wenn die Verträge bei demselben Versicherer bestehen.

Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versicherte aus anderen Versicherungsverträgen Entschä-

digung für denselben Schaden, so ermäßigt sich der Anspruch aus dem vorliegenden Vertrag in der

Weise, dass die Entschädigung aus allen Verträgen insgesamt nicht höher ist, als wenn der Gesamt-

betrag der Versicherungssummen, aus denen die Beiträge errechnet wurden, nur in diesem Vertrag

in Deckung gegeben worden wäre. Bei Vereinbarung von Entschädigungsgrenzen ermäßigt sich der

Anspruch in der Weise, dass aus allen Verträgen insgesamt keine höhere Entschädigung zu leisten

ist, als wenn der Gesamtbetrag der Versicherungssummen in diesem Vertrag in Deckung gegeben

worden wäre.

c) Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversicherung in der Absicht geschlossen, sich dadurch

einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist jeder in dieser Absicht geschlossene Ver-

trag nichtig.

Dem Versicherer steht der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit

begründenden Umständen Kenntnis erlangt.

4. Beseitigung der Mehrfachversicherung

a) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch den die Mehrfachversicherung entstanden ist,

ohne Kenntnis von dem Entstehen der Mehrfachversicherung geschlossen, kann er verlangen, dass

der später geschlossene Vertrag aufgehoben oder die Versicherungssumme unter verhältnismäßiger

Minderung des Beitrags auf den Teilbetrag herabgesetzt wird, der durch die frühere Versicherung

nicht gedeckt ist.

Die Aufhebung des Vertrages oder die Herabsetzung der Versicherungssumme und Anpassung des

Beitrags werden zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklärung dem Versicherer zugeht.

b) Die Regelungen nach a) sind auch anzuwenden, wenn die Mehrfachversicherung dadurch entstan-

den ist, dass nach Abschluss der mehreren Versicherungsverträge der Versicherungswert gesunken

ist. Sind in diesem Fall die mehreren Versicherungsverträge gleichzeitig oder im Einvernehmen der

Versicherer geschlossen worden, kann der Versicherungsnehmer nur die verhältnismäßige Herab-

setzung der Versicherungssummen und der Beiträge verlangen.

1. Rechte aus dem Vertrag

Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag im eigenen Namen für das Interesse eines

Dritten (Versicherten) schließen. Die Ausübung der Rechte aus diesem Vertrag steht nur dem Versiche-

rungsnehmer und nicht auch dem Versicherten zu. Das gilt auch, wenn der Versicherte den Versiche-

rungsschein besitzt.

2. Zahlung der Entschädigung

Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschädigung an den Versicherungsnehmer den Nachweis ver-

langen, dass der Versicherte seine Zustimmung dazu erteilt hat. Der Versicherte kann die Zahlung der

Entschädigung nur mit Zustimmung des Versicherungsnehmers verlangen.

B § 12 

Versicherung für fremde 

Rechnung

B § 11

Mehrere Versicherer

B § 10 

Überversicherung
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3. Kenntnis und Verhalten

a) Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versicherungsnehmers von rechtlicher Bedeutung sind,

sind bei der Versicherung für fremde Rechnung auch die Kenntnis und das Verhalten des Versicher-

ten zu berücksichtigen. Soweit der Vertrag Interessen des Versicherungsnehmers und des Versicher-

ten umfasst, muss sich der Versicherungsnehmer für sein Interesse das Verhalten und die Kenntnis

des Versicherten nur zurechnen lassen, wenn der Versicherte Repräsentant des Versicherungsneh-

mers ist.

b) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an, wenn der Vertrag ohne sein Wissen abge-

schlossen worden ist oder ihm eine rechtzeitige Benachrichtigung des Versicherungsnehmers nicht

möglich oder nicht zumutbar war.

c) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es dagegen an, wenn der Versicherungsnehmer den Ver-

trag ohne Auftrag des Versicherten geschlossen und den Versicherer nicht darüber informiert hat.

1. Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des Schadens

a) Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer bei Eintritt des Ver-

sicherungsfalles den Umständen nach zur Abwendung und Minderung des Schadens für geboten

halten durfte.

b) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann er auch den Aufwendungsersatz nach

a) entsprechend kürzen.

c) Der Ersatz dieser Aufwendungen und die sonstige Entschädigung betragen zusammen höchstens

die Versicherungssumme je vereinbarter Position; dies gilt jedoch nicht, soweit Aufwendungen auf

Weisung des Versicherers entstanden sind.

d) Nicht versichert sind Aufwendungen für Leistungen der Feuerwehr oder anderer Institutionen, die im

öffentlichen Interesse zur Hilfeleistung verpflichtet sind, wenn diese Leistungen im öffentlichen

Interesse erbracht werden.

2. Kosten der Ermittlung und Feststellung des Schadens

a) Der Versicherer ersetzt bis zur vereinbarten Höhe die Kosten für die Ermittlung und Feststellung

eines von ihm zu ersetzenden Schadens, sofern diese den Umständen nach geboten waren.

Zieht der Versicherungsnehmer einen Sachverständigen oder Beistand hinzu, so werden diese

Kosten nur ersetzt, soweit er zur Zuziehung vertraglich verpflichtet ist oder vom Versicherer aufge-

fordert wurde.

b) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann er auch den Kostenersatz nach a) ent-

sprechend kürzen.

1. Übergang von Ersatzansprüchen

Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen einen Dritten zu, geht dieser Anspruch auf

den Versicherer über, soweit der Versicherer den Schaden ersetzt. Der Übergang kann nicht zum Nachteil

des Versicherungsnehmers geltend gemacht werden. Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungs-

nehmers gegen eine Person, mit der er bei Eintritt des Schadens in häuslicher Gemeinschaft lebt, kann

der Übergang nicht geltend gemacht werden, es sei denn, diese Person hat den Schaden vorsätzlich ver-

ursacht.

2. Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzansprüchen

Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder ein zur Sicherung dieses Anspruchs dienen-

des Recht unter Beachtung der geltenden Form- und Fristvorschriften zu wahren, und nach Übergang des

Ersatzanspruchs auf den Versicherer bei dessen Durchsetzung durch den Versicherer soweit erforderlich

mitzuwirken.

Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit vorsätzlich, ist der Versicherer zur Leistung inso-

weit nicht verpflichtet, als er infolge dessen keinen Ersatz von dem Dritten erlangen kann. Im Fall einer

grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der

Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweis-

last für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer.

1. Kündigungsrecht

Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann jede der Vertragsparteien den Versicherungsvertrag

kündigen. Die Kündigung ist in Textform zu erklären. Sie muss der anderen Vertragspartei spätestens

einen Monat nach Auszahlung oder Ablehnung der Entschädigung zugegangen sein.

2. Kündigung durch Versicherungsnehmer

Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort nach ihrem Zugang beim Versicherer

wirksam. Der Versicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu einem späteren

Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende der laufenden Versicherungsperiode, wirksam wird.

3. Kündigung durch Versicherer

Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer wirk-

sam.

§B.15. 
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1. Vorsätzliche oder grob fahrlässige Herbeiführung des Versicherungsfalles

a) Führt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall vorsätzlich herbei, so ist der Versicherer von

der Entschädigungspflicht frei.

Ist die Herbeiführung des Schadens durch rechtskräftiges Strafurteil wegen Vorsatzes in der Person

des Versicherungsnehmers festgestellt, so gilt die vorsätzliche Herbeiführung des Schadens als

bewiesen.

b) Der Einwand der grob fahrlässigen Herbeiführung des Versicherungsfalles ist nur zu erheben, wenn

der Versicherungsnehmer bewusst grob fahrlässig den Versicherungsfall herbeigeführt oder der Ver-

sicherungsnehmer leichtfertig und in dem Bewusstsein gehandelt hat, dass ein Versicherungsfall

mit Wahrscheinlichkeit eintreten wird.

2. Arglistige Täuschung nach Eintritt des Versicherungsfalles

Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht frei, wenn der Versicherungsnehmer den Versicherer

arglistig über Tatsachen, die für den Grund oder die Höhe der Entschädigung von Bedeutung sind,

täuscht oder zu täuschen versucht.

Ist die Täuschung oder der Täuschungsversuch durch rechtskräftiges Strafurteil gegen den Versiche-

rungsnehmer wegen Betruges oder Betrugsversuches festgestellt, so gelten die Voraussetzungen des

Satzes 1 als bewiesen.

1. Form

Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und soweit in diesem Vertrag nicht etwas anderes

bestimmt ist, sind die für den Versicherer bestimmten Erklärungen und Anzeigen, die das Versicherungs-

verhältnis betreffen und die unmittelbar gegenüber dem Versicherer erfolgen, in Textform abzugeben.

Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung des Versicherers oder an die in der Beitrags-

rechnung angezeigte Adresse gerichtet werden. Die gesetzlichen Regelungen über den Zugang von Erklä-

rungen und Anzeigen bleiben unberührt.

2. Nichtanzeige einer Anschriften- bzw. Namensänderung

Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für

eine Willenserklärung, die dem Versicherungsnehmer gegenüber abzugeben ist, die Absendung eines

eingeschriebenen Briefes an die letzte dem Versicherer bekannte Anschrift. Entsprechendes gilt bei

einer dem Versicherer nicht angezeigten Namensänderung. Die Erklärung gilt drei Tage nach der Ab-

sendung des Briefes als zugegangen.

3. Nichtanzeige der Verlegung der gewerblichen Niederlassung

Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung unter der Anschrift seines Gewerbebetriebs abgeschlos-

sen, finden bei einer Verlegung der gewerblichen Niederlassung die Bestimmungen nach Nr. 2 ent-

sprechend Anwendung.

1. Erklärungen des Versicherungsnehmers

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versicherungsnehmer abgegebene Erklärungen

entgegenzunehmen betreffend

a) den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versicherungsvertrages,

b) ein bestehendes Versicherungsverhältnis einschließlich dessen Beendigung,

c) Anzeige- und Informationspflichten vor Abschluss des Vertrages und während des Versicherungs-

verhältnisses.

2. Erklärungen des Versicherers

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versicherer ausgefertigte Versicherungsscheine

oder deren Nachträge dem Versicherungsnehmer zu übermitteln.

3. Zahlungen an den Versicherungsvertreter

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, Zahlungen, die der Versicherungsnehmer im

Zusammenhang mit der Vermittlung oder dem Abschluss eines Versicherungsvertrags an ihn leistet,

anzunehmen. Eine Beschränkung dieser Vollmacht muss der Versicherungsnehmer nur gegen sich gelten

lassen, wenn er die Beschränkung bei der Vornahme der Zahlung kannte oder in Folge grober Fahrlässig-

keit nicht kannte.

Der Versicherungsnehmer muss sich die Kenntnis und das Verhalten seiner Repräsentanten zurechnen 

lassen.

Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren.

Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger

von den Anspruch begründenden Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne

grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste.

Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer angemeldet worden, zählt bei der Frist-

berechnung der Zeitraum zwischen Anmeldung und Zugang der in Textform mitgeteilten Entscheidung des

Versicherers beim Anspruchsteller nicht mit, soweit dieser Zeitraum nach Beginn der Verjährung liegt.

B § 20
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1. Klagen gegen den Versicherer oder Versicherungsvermittler

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungsvermittlung ist neben den Gerichts-

ständen der Zivilprozessordnung (ZPO) auch das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Ver-

sicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen seinen

gewöhnlichen Aufenthalt hat.

2. Klagen gegen Versicherungsnehmer

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungsvermittlung gegen den Versicherungs-

nehmer ist ausschließlich das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur

Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen seinen gewöhnlichen Aufenthalt

hat.

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.B § 22 

Anzuwendendes Recht

B § 21 

Gerichtsstand
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Klauseln zur Kunst & Mobilien-Versicherung (AKMB 2008)

Soweit im Versicherungsschein beurkundet, gelten die folgenden Klauseln für die Gothaer Kunst & Mobilien-Versicherung (AKMB 2008)

1. Der Transport beginnt mit dem Entfernen der versicherten Sache von ihrer Aufbewahrungsstelle, um

nach außerhalb des Versicherungsortes (A § 5 Satz 1 AKMB 2008) verbracht zu werden, ausgenommen

im Falle von A § 5 Satz 2 AKMB 2008, und endet, sobald die versicherte Sache an die Stelle gebracht

worden ist, die der Versicherungsnehmer oder eine von ihm beauftragte Person bestimmt hat.

Befindet sich die versicherte Sache vorübergehend außerhalb des Versicherungsortes (A § 6 AKMB

2008), gilt Abs. 1 entsprechend auch für den Rücktransport.

2. Transportbedingte Lagerungen und Aufenthalte sind mitversichert. Sonstige Lagerungen und Aufenthal-

te, die der Versicherungsnehmer nicht veranlasst hat, sind mitversichert, wenn deren Dauer insgesamt

30 Tage nicht überschreitet.

Für Lagerungen und Aufenthalte gelten die Bestimmungen gemäß A § 10 Nr. 1 AKMB 2008 ent-

sprechend.

3. Die mit der Ausführung und Begleitung des Transports beauftragten Personen müssen geschäftsfähig

und im Vollbesitz ihrer körperlichen und geistigen Kräfte sein.

Der Transport muss ständig durch mindestens eine Person bewacht werden.

Übersteigt der Versicherungswert 500.000 EUR, müssen mindestens zwei Personen den Transport stän-

dig bewachen.

4. Verpackungsbestimmungen

a) Versicherungsschutz besteht nur für Transporte, bei denen die versicherten Gegenstände in der im

Kunsthandel üblichen sorgfältigen Weise in Kisten oder anderen mindestens gleich sicheren Einzel-

behältnissen verpackt sind; bei Bildern unter Glas wird ferner vorausgesetzt, dass die erhöhte

Beschädigungsgefahr in geeigneter Weise herabgesetzt ist, z.B. dadurch, dass die Glasscheiben mit

Spezialfolien oder geeigneten anderen Stoffen beklebt sind. Versicherungsschutz besteht nicht,

wenn und solange diese Voraussetzungen ganz oder teilweise nicht gegeben sind.

b) Erfordert die im Kunsthandel übliche Sorgfalt wegen der Beschaffenheit oder Größe der Gegenstän-

de oder wegen der Art und Weise des Transports die in Nr. 4 a) bezeichnete Form der Verpackung

ausnahmsweise nicht, so treten an deren Stelle als Voraussetzung des Versicherungsschutzes die

Vorkehrungen, die im Einzelfall aufgrund der im Kunsthandel üblichen Sorgfalt geboten sind.

c) Über Nr. 4 a) und b) hinaus besteht Versicherungsschutz für Schäden, bei denen das Fehlen der Vor-

aussetzungen dieser Bestimmungen keinen Einfluss auf den Schaden hatte.

5. Im Falle einer Verletzung der in Nr. 2 bis 4 genannten Bestimmungen ist der Versicherer gemäß 

A § 10 Nr. 2 AKMB 2008 zur Kündigung berechtigt und in diesem Falle auch leistungsfrei.

1. Der Versand beginnt mit dem Entfernen der versicherten Sache von ihrer Aufbewahrungsstelle, um ver-

sandfertig gemacht zu werden, und endet, sobald die versicherte Sache dem Empfänger oder einer

anderen zum Empfang berechtigten Person übergeben worden ist.

2. Versandvorschriften für Post- oder private Paketdienstsendungen

Alle Postsendungen müssen mit Begleitadresse reisen. Die Adresse ist nicht nur außen auf der Umhül-

lung, sondern auch im Inneren der Sendung anzubringen, damit im Falle des Verlustes der äußeren

Adresse oder, wenn diese unleserlich geworden ist, bei amtlicher Öffnung der Sendung der Empfänger

oder Absender festgestellt werden kann.

Sendungen mit der Deutschen Post AG oder privaten Paketdiensten sind versichert, wenn sie im

Inlands- und Auslandsverkehr wie folgt aufgegeben werden:

a) Postsendungen

als Päckchen, Brief-, Warensendungen, Infopost und Ähnliches bis zum Einzelwert von 250 EUR

als Postgut oder als Einschreibesendung bis zum Einzelwert von 1.000 EUR

als gewöhnliches Paket oder als selbstgebuchtes Paket bis zum Einzelwert von 2.500 EUR

als Paket mit Wertangabe oder stiller Versicherung von jeweils 10% der Versicherungssumme bis zu

10.000 EUR (sofern das Beförderungsunternehmen dies zulässt!)

b) Private Paketdienstsendungen

als gewöhnliches Paket bis zum Einzelwert von 2.500 EUR

als Paket mit Wertangabe von 10% der Versicherungssumme bis zu 10.000 EUR (sofern das Beför-

derungsunternehmen dies zulässt!)

c) Werden diese Einzelwerte überschritten, so ersetzt der Versicherer maximal den Betrag, bis zu dem

die gewählte Versandart statthaft gewesen wäre.

d) Die Versicherungssumme (A § 8 AKMB 2008) verringert sich nicht um den bei der Post deklarierten

Betrag.

Versand von Kunstgegenständen

und Antiquitäten

Transport von Kunstgegen-

ständen und Antiquitäten
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3. Eisenbahnversand

Versicherte Sachen können als Frachtgut aufgegeben werden, wenn der Versicherungswert der Sendung

insgesamt 2.500 EUR nicht übersteigt.

Bei einem Versicherungswert der Sendung von insgesamt über 2.500 EUR sind die versicherten Sachen

als Expressgut aufzugeben und dürfen nicht bahnlagernd gestellt werden.

Versicherte Sachen aus Glas, Porzellan, Gips, Ton, Zement, Steingut sowie Keramiken, Mosaiken und

andere leicht zerbrechliche Sachen sind unabhängig vom Versicherungswert der Sendung als Frachtgut

aufzugeben.

Im Frachtbrief oder in der Expressgutkarte müssen die zum Versand gebrachten Sachen ihrer Art nach

genau bezeichnet werden (z.B. Gemälde, Grafiken, Plastiken usw.). Der Sammelbegriff „Kunstgegen-

stände“ ist zu vermeiden. Die Stückzahl der je Sendung versicherten Sachen ist anzugeben.

4. Luftversand

Die versicherten Sachen sind bei der Luftreederei als Wertsendung mit mindestens 10 Prozent ihres

Wertes zu deklarieren.

Temperatur- und druckempfindliche Sachen, insbesondere Gemälde, sind deutlich im Frachtbrief und

auf der Verpackung als schadenanfällig zu kennzeichnen.

5. Schiffsversand

Für die versicherten Sachen ist die Beförderung im besonderen Gewahrsam der Schiffsführung zu ver-

langen.

6. Verpackungsbestimmungen

a) Versicherungsschutz besteht nur für Transporte, bei denen die versicherten Gegenstände in der im

Kunsthandel üblichen sorgfältigen Weise in Kisten oder anderen mindestens gleich sicheren Einzel-

behältnissen verpackt sind; bei Bildern unter Glas wird ferner vorausgesetzt, dass die erhöhte

Beschädigungsgefahr in geeigneter Weise herabgesetzt ist, z.B. dadurch, dass die Glasscheiben mit

Spezialfolien oder geeigneten anderen Stoffen beklebt sind. Versicherungsschutz besteht nicht,

wenn und solange diese Voraussetzungen ganz oder teilweise nicht gegeben sind.

b) Erfordert die im Kunsthandel übliche Sorgfalt wegen der Beschaffenheit oder Größe der Gegenstän-

de oder wegen der Art und Weise des Transports die in Nr. 6 a) bezeichnete Form der Verpackung

ausnahmsweise nicht, so treten an deren Stelle als Voraussetzung des Versicherungsschutzes die

Vorkehrungen, die im Einzelfall aufgrund der im Kunsthandel üblichen Sorgfalt geboten sind.

c) Über Nr. 6 a) und b) hinaus besteht Versicherungsschutz für Schäden, bei denen das Fehlen der 

Voraussetzungen dieser Bestimmungen keinen Einfluss auf den Schaden hatte.

7. Im Falle einer Verletzung der in Nr. 2 bis 6 genannten Bestimmungen ist der Versicherer gemäß 

A § 10 Nr. 2 AKMB 2008 zur Kündigung berechtigt und in diesem Falle auch leistungsfrei.
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Merkblatt zur Datenverarbeitung

Versicherungen können heute ihre Aufgaben nur noch mit Hilfe der elektronischen Datenverarbeitung (EDV)

erfüllen. Nur so lassen sich Vertragsverhältnisse korrekt, schnell und wirtschaftlich abwickeln; auch bietet

die EDV einen besseren Schutz der Versichertengemeinschaft vor missbräuchlichen Handlungen als die bis-

herigen manuellen Verfahren. Die Verarbeitung der uns bekannt gegebenen Daten zu Ihrer Person wurde

durch das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) geregelt. Danach ist die Datenverarbeitung und -nutzung zuläs-

sig, wenn das BDSG oder eine andere Rechtsvorschrift sie erlaubt oder wenn der Betroffene eingewilligt hat.

Das BDSG erlaubt die Datenverarbeitung und -nutzung stets, wenn dies im Rahmen der Zweckbestimmung

eines Vertragsverhältnisses oder vertragsähnlichen Vertrauensverhältnisses geschieht oder soweit es zur

Wahrung berechtigter Interessen der speichernden Stelle erforderlich ist und kein Grund zu der Annahme

besteht, dass das schutzwürdige Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss der Verarbeitung oder Nut-

zung überwiegt.

Unabhängig von dieser im Einzelfall vorzunehmenden Interessenabwägung und im Hinblick auf eine sichere

Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist in Ihren Versicherungsantrag eine Einwilligungserklärung nach

dem BDSG aufgenommen worden. Diese gilt über die Beendigung des Versicherungsvertrages hinaus, endet

jedoch – außer in der Lebens-, Kranken- und Unfallversicherung – schon mit Ablehnung des Antrags oder

durch Ihren jederzeit möglichen Widerruf. 

Wird die Einwilligungserklärung bei Antragstellung ganz oder teilweise gestrichen, kommt es u.U. nicht zu

einem Vertragsabschluss. Trotz Widerrufs oder ganz bzw. teilweise gestrichener Einwilligungserklärung kann

eine Datenverarbeitung und -nutzung in dem begrenzten gesetzlich zulässigen Rahmen wie in der Vorbemer-

kung beschrieben erfolgen.

Daneben setzt auch die Übermittlung von Daten, die wie beispielsweise bei einem Arzt, einem Berufsge-

heimnis unterliegen, eine spezielle Erlaubnis des Betroffenen (Schweigepflichtentbindung) voraus. In der

Lebens-, Kranken- und Unfallversicherung (Personenversicherung) ist daher im Antrag auch eine Schweige-

pflichtentbindungsklausel enthalten. 

Im Folgenden wollen wir Ihnen einige wesentliche Beispiele für die Datenverarbeitung und Datennutzung

nennen.

Wir speichern Daten, die für den Versicherungsvertrag notwendig sind. 

Das sind zunächst Ihre Angaben im Antrag (Antragsdaten). Weiter werden zum Vertrag versicherungstechni-

sche Daten wie z.B. Versicherungsnummer (Partnernummer), Versicherungssumme, Versicherungsdauer, Bei-

trag, Bankverbindung sowie erforderlichenfalls die Angaben eines Dritten, z.B. eines Vermittlers, eines Sach-

verständigen oder eines Arztes, geführt (Vertragsdaten). 

Bei einem Versicherungsfall speichern wir entsprechend der Vertragsart Angaben zum Schaden und ggf.

auch Angaben von Dritten, wie z.B. den vom Arzt ermittelten Grad der Berufsunfähigkeit, die Feststellung

Ihrer Reparaturwerkstatt über einen Kfz-Totalschaden oder bei Ablauf einer Lebensversicherung den Auszah-

lungsbetrag (Leistungsdaten).

Im Interesse unserer Versicherungsnehmer achten wir wie alle Versicherer stets auf einen Ausgleich der von

uns übernommenen Risiken. Deshalb geben wir in vielen Fällen einen Teil der Risiken an Rückversicherer im

In- und Ausland ab. Diese Rückversicherer benötigen ebenfalls entsprechende versicherungstechnische

Angaben von uns, wie Versicherungsnummer, Beitrag, Art des Versicherungsschutzes und des Risikos und

Risikozuschlags sowie im Einzelfall auch Ihre Personalien. Soweit Rückversicherer bei der Risiko- und Scha-

denbeurteilung mitwirken, werden ihnen auch die dafür erforderlichen Unterlagen zur Verfügung gestellt.

In einigen Fällen bedienen sich die Rückversicherer weiterer Rückversicherer, denen ebenfalls entsprechen-

de Daten übergeben werden.

Nach dem Versicherungsvertragsgesetz (VVG) hat der Versicherte bei Antragstellung, jeder Vertragsänderung

und im Schadenfall dem Versicherer alle für die Einschätzung des Wagnisses und für die Schadenabwicklung

wichtigen Umstände anzugeben. Hierzu gehören z.B. frühere Krankheiten und Versicherungsfälle oder Mittei-

lungen über gleichartige andere Versicherungen (beantragte, bestehende, abgelehnte oder gekündigte). 

Um Versicherungsmissbrauch zu verhindern, eventuelle Widersprüche in den Angaben des Versicherten auf-

zuklären oder um Lücken bei den Feststellungen zum entstandenen Schaden zu schließen, kann es erforder-

lich sein, andere Versicherer um Auskunft zu bitten oder entsprechende Auskünfte auf Anfragen zu erteilen.

Auch sonst bedarf es in bestimmten Fällen (§ 78 VVG Haftung bei Mehrfachversicherung, § 86 VVG Übergang

von Ersatzansprüchen sowie bei Teilungsabkommen) eines Austausches von personenbezogenen Daten

unter den Versicherern. Dabei werden Daten des Betroffenen weitergegeben, wie z.B. Name und Anschrift,

Kfz-Kennzeichen, Art des Versicherungsschutzes und des Risikos oder Angaben zum Schaden, wie Schaden-

höhe und Schadentag.

Bei Prüfung eines Antrags oder eines Schadens kann es notwendig sein, zur Risikobeurteilung, zur weiteren

Aufklärung des Sachverhalts oder zur Verhinderung von Versicherungsmissbrauch Anfragen an den zuständi-

gen Fachverband bzw. an andere Versicherer zu richten oder auch entsprechende Anfragen anderer Versiche-

rer zu beantworten. 

Dazu bestehen bei den Fachverbänden zentrale Hinweissysteme bzw. werden zentrale Datensammlungen

geführt.

4.

Zentrale Hinweissysteme der

Fachverbände

3.

Datenübermittlung an andere

Versicherer

2.

Datenübermittlung an 

Rückversicherer

1.

Datenspeicherung bei Ihrem

Versicherer

Beispiele für die Daten-

verarbeitung und -nutzung

Schweigepflicht-

entbindungserklärung

Einwilligungserklärung

Vorbemerkung
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Solche Hinweissysteme gibt es z.B. beim Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. und

dem Verband der privaten Krankenversicherung e.V. Die Aufnahme in diese Hinweissysteme und deren Nut-

zung erfolgen lediglich zu Zwecken, die mit dem jeweiligen System verfolgt werden dürfen, also nur soweit

bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. 

Beispiele:

Kfz-Versicherer:

Registrierung von auffälligen Schadenfällen, Kfz-Diebstählen sowie von Personen, bei denen der Verdacht

des Versicherungsmissbrauchs besteht. 

Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung und -verhütung.

Lebensversicherer/Krankenversicherer:

Aufnahme von Sonderrisiken, z.B. Ablehnung des Risikos bzw. Annahme mit Beitragszuschlag

• aus versicherungsmedizinischen Gründen,

• auf Grund der Auskünfte anderer Versicherer,

• wegen verweigerter Nachuntersuchung.

Aufhebung des Vertrages durch Rücktritt oder Anfechtung seitens des Versicherers, Ablehnung des Vertrages

seitens des Versicherungsnehmers wegen geforderter Beitragszuschläge.

Zweck: Risikoprüfung.

Unfallversicherer: 

Meldung bei 

• erheblicher Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht, 

• Leistungsablehnung wegen vorsätzlicher Obliegenheitsverletzung im Schadenfall, wegen Vortäuschung

eines Unfalls oder von Unfallfolgen, 

• außerordentlicher Kündigung durch den Versicherer nach Leistungserbringung oder Klageerhebung auf

Leistung.

Zweck: Risikoprüfung und Aufdeckung von Versicherungsmissbrauch.

Sachversicherer:

Aufnahme von Schäden und Personen, wenn Brandstiftung vorliegt oder wenn auf Grund des Verdachts des

Versicherungsmissbrauchs der Vertrag gekündigt wird und bestimmte Schadensummen erreicht sind. 

Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung, Verhinderung weiteren Missbrauchs.

Transportversicherer:

Aufnahme von auffälligen (Verdacht des Versicherungsmissbrauchs) Schadenfällen, insbesondere in der

Reisegepäck-Versicherung.

Zweck: Schadenaufklärung und Verhinderung von Versicherungsmissbrauch.

Zum Schutz der Versicherten werden einzelne Versicherungsbranchen (z.B. Kranken-, Lebens- und Sachversi-

cherung) durch rechtlich selbstständige Unternehmen betrieben. 

Um den Kunden einen umfassenden Versicherungsschutz anbieten zu können, arbeiten die Unternehmen

häufig in Unternehmensgruppen zusammen. Zur Kostenersparnis werden dabei einzelne Bereiche zentrali-

siert, wie das Inkasso oder die Datenverarbeitung. So wird z.B. Ihre Adresse nur einmal gespeichert, auch

wenn Sie Verträge mit verschiedenen Unternehmen der Gruppe abschließen; auch Ihre Versicherungsnum-

mer, die Art der Verträge, ggf. Ihr Geburtsdatum, Kontonummer und Bankleitzahl, d.h. Ihre allgemeinen

Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten, werden in einer zentralen Datensammlung geführt.

Dabei sind die sog. Partnerdaten (z.B. Name, Adresse, Kundennummer, Kontonummer, Bankleitzahl, beste-

hende Verträge) von allen Unternehmen der Gruppe abfragbar. Auf diese Weise kann eingehende Post

immer richtig zugeordnet und bei telefonischen Anfragen sofort der zuständige Partner genannt werden.

Auch Geldeingänge können so in Zweifelsfällen ohne Rückfragen korrekt verbucht werden. Im Rahmen der

dem Bundesaufsichtsamt für das Finanzwesen vorgelegten oder von ihm genehmigten Funktionsausgliede-

rungen kann diese zentrale Datensammlung auch durch besonders auf die Einhaltung der Schweigepflicht

und des Datenschutzes verpflichtete Dritte erfolgen.

Die übrigen allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten sind dagegen nur von den Versicherungs-

unternehmen der Gruppe abfragbar.

Obwohl alle diese Daten nur zur Beratung und Betreuung des jeweiligen Kunden durch die einzelnen Unter-

nehmen verwendet werden, spricht das Gesetz auch hier von „Datenübermittlung“, bei der die Vorschriften

des Bundesdatenschutzgesetzes zu beachten sind. Branchenspezifische Daten – wie z.B. Gesundheits- oder

Bonitätsdaten – bleiben dagegen unter ausschließlicher Verfügung des jeweiligen Unternehmens.

Unserem Konzern gehören derzeit folgende Unternehmen an:

• Gothaer Versicherungsbank VVaG, Köln

• Gothaer Allgemeine Versicherung AG, Köln

• Gothaer Lebensversicherung AG, Köln

• Gothaer Krankenversicherung AG, Köln

• Gothaer Asset Management AG, Köln

• Asstel Lebensversicherung AG, Köln

• Asstel Sachversicherung AG, Köln

• CG Car Garantie Versicherungs-AG, Freiburg

• GSC – Gothaer Schaden-Service-Center GmbH, Berlin

• GKC – Gothaer Kunden-Service-Center GmbH, Köln

5.

Datenverarbeitung inner- und

außerhalb der Unternehmens-

gruppe
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Daneben arbeiten unsere Versicherungsunternehmen und Vermittler zur umfassenden Beratung und Betreu-

ung der Kunden im Bereich Finanzdienstleistungen (z.B. Kredite, Bausparverträge, Kapitalanlagen, Immobi-

lien) auch mit Kreditinstituten, Bausparkassen, Kapitalanlage- und Immobiliengesellschaften außerhalb der

Gruppe zusammen, wobei die Zusammenarbeit in der gegenseitigen Vermittlung der jeweiligen Produkte

und der weiteren Betreuung der so gewonnenen Kunden besteht. Zurzeit kooperieren wir mit:

• Aachener Bausparkasse AG, Aachen

• Landesbank Berlin AG, Berlin

• ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG, Köln

In Ihren Versicherungsangelegenheiten (sowie im Rahmen des sonstigen Dienstleistungsangebots unserer

Unternehmensgruppe bzw. unserer Kooperationspartner) werden Sie durch einen unserer Vermittler betreut,

der Sie mit Ihrer Einwilligung auch in sonstigen Finanzdienstleistungen berät. Vermittler in diesem Sinne

sind neben Einzelpersonen auch Vermittlungsgesellschaften (sowie im Rahmen der Zusammenarbeit bei

Finanzdienstleistungen auch Kreditinstitute, Bausparkassen, Kapitalanlage- und Immobiliengesellschaften

u.a.).

Um seine Aufgaben ordnungsgemäß erfüllen zu können, erhält der Vermittler von uns die für Ihre Betreuung

und Beratung notwendigen Angaben aus Ihren Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten. Das sind beispiels-

weise Versicherungsnummer, Beiträge, Art des Versicherungsschutzes und des Risikos, Zahl der Versiche-

rungsfälle und Höhe von Versicherungsleistungen (sowie von unseren Partnerunternehmen Angaben über

andere Finanzdienstleistungen wie z.B. Abschluss und Stand Ihres Bausparvertrages). In der Personenversi-

cherung können ausschließlich zum Zweck von Vertragsanpassungen an den zuständigen Vermittler auch

Gesundheitsdaten übermittelt werden.

Unsere Vermittler verarbeiten und nutzen diese personenbezogenen Daten im Rahmen der genannten Bera-

tung und Betreuung unserer Kunden. Wir informieren unsere Vermittler über Änderungen von kundenrelevan-

ten Daten. Jeder Vermittler ist vertraglich und gesetzlich dazu verpflichtet, die Bestimmungen des Bundesda-

tenschutzgesetzes und seine besondere Schweigepflicht (z.B. Berufsgeheimnis und Datengeheimnis) zu

beachten.

Wir teilen Ihnen den Vermittler, der für Ihre Betreuung zuständig ist, mit. Wenn seine Tätigkeit für uns endet,

regeln wir Ihre Betreuung neu und informieren Sie darüber. 

Sie haben als Betroffener nach dem Bundesdatenschutzgesetz neben dem eingangs erwähnten Wider-

spruchsrecht ein Recht auf Auskunft sowie unter bestimmten Voraussetzungen ein Recht auf Berichtigung,

Sperrung oder Löschung Ihrer gespeicherten Daten.

Wegen eventueller weiterer Auskünfte oder Erläuterungen wenden Sie sich bitte an den betrieblichen Daten-

schutzbeauftragten Ihres Versicherers. Richten Sie auch ein etwaiges Verlangen auf Auskunft, Berichtigung,

Sperrung oder Löschung wegen der beim Rückversicherer gespeicherten Daten stets an uns.

7.

Weitere Auskünfte und 

Erläuterungen über Ihre Rechte

6.

Betreuung durch 

Versicherungsvermittler
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Gothaer 

Allgemeine Versicherung AG

Hauptverwaltung

Gothaer Allee 1

50969 Köln

Telefon 0221 308-00

www.gothaer.de
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